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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator  

Bref Power gegen Kalk & Schmutz 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Vorgesehene Verwendung: 

WC-Komplettpflege 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH  

Henkelstr. 67 

D-40589 Düsseldorf 

Tel.:  ++49 (0)211-797 0 

 

SDB.HenkelWM@henkel.com   

 

1.4. Notrufnummer  

Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 

Verfügung.   

 

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfügbar.  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Skin Irrit. 2 
 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
 

Eye Irrit. 2 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Met. Corr. 1 
 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnungselemente (CLP): 
 
 

Gefahrenpiktogramm: 

 
 

 

Signalwort: Achtung  
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Gefahrenhinweis: H315 Verursacht Hautreizungen.  

H319 Verursacht schwere Augenreizung.  

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
 
 

 

Sicherheitshinweis: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 

bereithalten.  

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.  

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.  

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen.  

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.  
 

 

 
 

 
 

2.3. Sonstige Gefahren  

 

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 

Folgende Substanzen sind in einer Konzentration ≥  der Konzentrationsgrenze für die Darstellung nach Abschnitt 3 

vorhanden und erfüllen die Kriterien für PBT/vPvB, oder wurden als Endokrine Disruptoren (ED) identifiziert: 

 

Dieses Gemisch enthält keine Substanzen in einer Konzentration ≥ der Konzentrationsgrenze für die Darstellung nach 

Abschnitt 3, die als PBT, vPvB oder ED eingestuft sind. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

 

3.2. Gemische  
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Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 1272/2008/EG (CLP) : 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

EG-Nummer 

REACH-Reg. No. 

Konzentration Einstufung Spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte 

(SCL), M-Faktoren und ATE-

Werte 

Zusätzliche 

Informationen 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

231-633-2 
01-2119485924-24 

 

>=   1- <   5 %  Met. Corr. 1,  H290 

Skin Corr. 1B,  H314 

Acute Tox. 4, Oral,  H302 

 

Skin Corr. 1B; H314; C >= 

25 % 

Eye Irrit. 2; H319; C 10 - < 

25 % 

Skin Irrit. 2; H315; C 10 - < 
25 % 

===== 

oral:ATE = 1.500 mg/kg 
 

EU OEL 

 

Zitronensäure 

77-92-9 
201-069-1 

01-2119457026-42 

 

>=   1- <   5 %  Eye Irrit. 2,  H319 

STOT SE 3,  H335 

 

  

Milchsäure 
79-33-4 

201-196-2 

01-2119474164-39 
 

>=   1- <   3 %  Skin Corr. 1C,  H314 

Eye Dam. 1,  H318 

 

  

D-Glucopyranose, Oligomer, 

decyl octyl glycoside 
68515-73-1 

500-220-1 

500-220-1 
01-2119488530-36 

 

>=   1- <   3 %  Eye Dam. 1,  H318 

 

  

Ameisensäure 

64-18-6 
200-579-1 

01-2119491174-37 

 

>=   0,1- <   1 %  Acute Tox. 4, Oral,  H302 

Acute Tox. 3, Einatmen,  

H331 

Eye Dam. 1,  H318 

Skin Corr. 1A,  H314 

Flam. Liq. 3,  H226 

 

Skin Irrit. 2; H315; C 2 - < 10 

% 

Eye Irrit. 2; H319; C 2 - < 10 

% 
Skin Corr. 1B; H314; C 10 - 

< 90 % 

Skin Corr. 1A; H314; C >= 
90 % 

 

EU OEL 

 

 

Vollständiger Wortlaut der H-Sätze, die als Kürzel aufgeführt werden, siehe Kapitel 16 "Sonstige Angaben". 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 

Allgemeine Hinweise:  

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

 
 

Einatmen: 

Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen. 

 
 

Hautkontakt: 

Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. 

 
 

Augenkontakt: 

Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen. 

 
 

Verschlucken: 

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Person bei Bewusstsein ist). 
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Nach Einatmen: Reizung der Atemwege, Husten. Bei Einatmen großer Mengen Stimmritzenkrampf mit Atemnot.   
Nach Hautkontakt: Vorübergehende Reizung der Haut (Rötung, Schwellung, Brennen).   
Nach Augenkontakt: Mäßige bis starke Reizung der Augen (Rötung Schwellung, Brennen, Tränen)   
Nach Verschlucken: Verschlucken kann Reizungen im Mund, Hals und Verdauungstrakt, Durchfall und Erbrechen 

hervorrufen. Erbrochenes kann in die Lunge gelangen und Schäden verursachen (Aspiration).   
 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Nach Einatmen: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Hautkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Augenkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Einmalige Verabreichung einer kohlensäurefreien Flüssigkeit (Wasser, Tee).  

Nach Verschlucken: Bei Aufnahme größerer oder unbekannter Mengen Gabe eines Entschäumers (Dimeticon oder 

Simeticon).  

 
 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 

Wassersprühstrahl (wenn möglich Vollstrahl vermeiden). Löschmaßnahmen der Umgebung anpassen. Entstehungsbrände 

können mit handelsüblichen Feuerlöschern/Löschmitteln bekämpft werden. Das Produkt selbst brennt nicht. 

 
 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 

keine 

 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Es können gefährliche Verbrennungsprodukte durch Pyrolyse und/oder Kohlenmonoxid entstehen. 

 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Persönliche Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 

 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Bei Austritt größerer Mengen Feuerwehr benachrichtigen.  

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  

Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.  

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  

 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  

 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.  

 
 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

Hinweise in Abschnitt 8 beachten  
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 
 

Hygienemaßnahmen:  

Schutzausrüstung nur bei gewerblicher Handhabung oder großen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich.  

Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzung 

mit viel Wasser abwaschen, Hautpflege. 
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

trocken, zwischen +5 und +40°C lagern  

Nationale Vorschriften beachten.  

 
 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen  

WC-Komplettpflege 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

 

Nur relevant bei professioneller/industrieller Verwendung 

 

 

8.1. Zu überwachende Parameter  

Gültig für  

Deutschland 

 
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe]  ppm  mg/m3 Werttyp  Kategorie Kurzzeitwert / 

Bemerkungen  

Bemerkungen  

PHOSPHORSÄURE 

7664-38-2 

 
2 Kurzzeitwert Indikativ ECTLV  

PHOSPHORSÄURE 
7664-38-2 

 
1 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV  

ORTHOPHOSPHORSÄURE, 

EINATEMBARE FRAKTION 

7664-38-2 

  
Kategorie für 

Kurzzeitwerte 

Kategorie I: Stoffe bei 

denen die lokale Wirkung 

grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende 

Stoffe. 

TRGS 900  

ORTHOPHOSPHORSÄURE, 

EINATEMBARE FRAKTION 

7664-38-2 

 
2 AGW: 2 

Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei 

Einhaltung des AGW und des 
BGW nicht befürchtet zu 

werden (siehe Nummer 2.7). 

TRGS 900  

      ZITRONENSÄURE 

77-92-9 

  
Kategorie für 

Kurzzeitwerte 

Kategorie I: Stoffe bei 

denen die lokale Wirkung 

grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende 

Stoffe. 

TRGS 900  

ZITRONENSÄURE 
77-92-9 

 
2 AGW: 2 

Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei 

Einhaltung des AGW und des 
BGW nicht befürchtet zu 

werden (siehe Nummer 2.7). 

TRGS 900  

      AMEISENSÄURE 

64-18-6 

5 9 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV  

AMEISENSÄURE 

64-18-6 

  
Kategorie für 

Kurzzeitwerte 

Kategorie I: Stoffe bei 

denen die lokale Wirkung 
grenzwertbestimmend ist oder 

atemwegssensibilisierende 

Stoffe. 

TRGS 900  

AMEISENSÄURE 

64-18-6 

5 9,5 AGW: 2 

Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des AGW und des 

BGW nicht befürchtet zu 

werden (siehe Nummer 2.7). 

TRGS 900  

       
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
 

Atemschutz:  

Nicht erforderlich. 
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Handschutz:  

Für den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe der Chemikalienschutzkategorie III aus Spezial-Nitril 

(Materialstärke >0,1 mm, Durchdringungszeit > 480 min Klasse 6) nach EN 374 empfohlen. Für den längeren und 

wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer sein 

können, als die nach EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische 

Eignung (z.B. mechanische und thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei ersten 

Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Einmal-Chemikalienschutzhandschuhe 

regelmäßig zu wechseln und einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit 

einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen. 

 
 

Augenschutz:  

Dicht schließende Schutzbrille tragen. 

 
 

Körperschutz:  

Chemikalienschutzkleidung. Hinweise des Herstellers beachten. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen  Flüssigkeit 

dünn 

farblos 

 

 

 

 

Geruch  frisch  

Aggregatzustand  flüssig  

Schmelzpunkt  Wird derzeit ermittelt 

Siedebeginn  Wird derzeit ermittelt 

Entzündbarkeit  Unterstützt nicht das Brennverhalten  

Explosionsgrenzen   Nicht anwendbar, Das Produkt ist nicht brennbar.  

Flammpunkt   Kein Flammpunkt bis 100 °C. Wässrige Zubereitung. 

Selbstentzündungstemperatur  Wird derzeit ermittelt 

Zersetzungstemperatur   Wird derzeit ermittelt 

pH-Wert 

(20 °C (68 °F); Konz.: 100 % Produkt) 

 2,05 - 2,35 pH-Wert/wässrg. Lsg, Dispers./pH-Meter::97001401 

Viskosität (kinematisch)  Wird derzeit ermittelt 

Löslichkeit qualitativ  Löslich in Wasser  

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser  Nicht anwendbar, das Produkt ist eine ionische Mischung 

Dampfdruck  Wird derzeit ermittelt 

Dichte 

(20 °C (68 °F)) 

 1,030 - 1,038 g/cm3 

Dichte/Fluide/Schwingungsverfahren::97003901 

Relative Dampfdichte:  Wird derzeit ermittelt 

Partikeleigenschaften    Nicht anwendbar, Produkt ist eine Flüssigkeit 

 

9.2. Sonstige Angaben 

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu 

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität  

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe Abschnitt Reaktivität 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 



 

SDB-Nr.: 531918   

V001.8 

 

Bref Power gegen Kalk & Schmutz 

 

 

Seite 7 von 

16 

   
 

 

10.5. Unverträgliche Materialien  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 
 

 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität: 

 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

Acute 
toxicity 

estimate 

(ATE)  

1.500 mg/kg 
 

Expertenbewertung 

Zitronensäure 

77-92-9 

LD50  5.400 mg/kg Maus equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 

Milchsäure 
79-33-4 

LD50  3.543 mg/kg Ratte EPA OPP 81-1 (Acute Oral Toxicity) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

LD50  > 2.000 

mg/kg 

Ratte OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity) 

Ameisensäure 

64-18-6 

LD50  730 mg/kg Ratte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

 

 

Akute dermale Toxizität: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Spezies Methode 

Zitronensäure 

77-92-9 

LD50 > 2.000 

mg/kg 

Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

Milchsäure 

79-33-4 

LD50 > 2.000 

mg/kg 

Kaninchen EPA OPP 81-2 (Acute Dermal Toxicity) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

LD50 > 2.000 

mg/kg 

Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 
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Akute inhalative Toxizität: 

 

 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Testatmosph 

re 

Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

Milchsäure 

79-33-4 

LC50 > 7,94 mg/l Staub/Nebel 4 h Ratte OECD Guideline 403 

(Acute Inhalation Toxicity) 

Ameisensäure 

64-18-6 

LC50 7,85 mg/l Dampf 4 h Ratte OECD Guideline 403 

(Acute Inhalation Toxicity) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

ätzend 24 h Kaninchen nicht spezifiziert 

Zitronensäure 

77-92-9 

nicht 

reizend 

4 h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / 

Corrosion) 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, decyl octyl 

glycoside 

68515-73-1 

nicht 
reizend 

4 h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / 
Corrosion) 

Ameisensäure 
64-18-6 

ätzend 
 

Mensch nicht spezifiziert 

 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

Zitronensäure 

77-92-9 

reizend 
 

Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Milchsäure 

79-33-4 

Gefahr 

ernster 
Augenschäden 

 
Kaninchen In vitro 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

Gefahr 

ernster 
Augenschäden 

 
Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Testtyp Spezies Methode 

Milchsäure 

79-33-4 

nicht 

sensibilisierend 

Buehler test Meerschwe

inchen 

EPA OPP 81-6 (Skin Sensitisation) 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, decyl octyl 

glycoside 

68515-73-1 

nicht 
sensibilisierend 

Buehler test Meerschwe
inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 
Sensitisation) 

Ameisensäure 

64-18-6 

nicht 

sensibilisierend 

Buehler test Meerschwe

inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 
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Keimzell-Mutagenität: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Studientyp / 

Verabreichungsro

ute 

Metabolische 

Aktivierung/ 

Expositionszeit 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

negativ bacterial reverse 
mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

negativ in vitro 
Säugetierchromoso

nen Anomalien-

Test 

mit und ohne  OECD Guideline 473 (In 
vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test) 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste

r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

Zitronensäure 
77-92-9 

negativ bacterial reverse 
mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne  equivalent or similar to 
OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Zitronensäure 

77-92-9 

positiv in vitro 

Säugetier-Zell-

Micronucleus Test 

without  equivalent or similar to 

OECD Guideline 487 (In vitro 

Mammalian Cell 
Micronucleus Test) 

Milchsäure 

79-33-4 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Milchsäure 

79-33-4 

negativ in vitro 

Säugetierchromoso

nen Anomalien-
Test 

mit und ohne  OECD Guideline 473 (In 

vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test) 

Milchsäure 

79-33-4 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste

r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste

r 

mit und ohne  equivalent or similar to 

OECD Guideline 476 (In vitro 

Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Ameisensäure 

64-18-6 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Ameisensäure 

64-18-6 

negativ in vitro 

Säugetierchromoso

nen Anomalien-

Test 

mit und ohne  OECD Guideline 473 (In 

vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste
r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

negativ Austauschmuste

r von Schwester-
Chromatiden in 

Säugetierzellen 

mit und ohne  OECD Guideline 479 

(Genetic Toxicology: In Vitro 
Sister Chromatid Exchange 

Assay in Mammalian Cells) 

Zitronensäure 

77-92-9 

negativ oral über eine 

Sonde 

 
Ratte equivalent or similar to 

OECD Guideline 475 
(Mammalian Bone Marrow 

Chromosome Aberration Test) 

Zitronensäure 
77-92-9 

negativ oral über eine 
Sonde 

 
Ratte EU Method B.22 (Rodent 

Dominant Lethal Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

negativ Intraperitoneal 
 

Maus OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 

Micronucleus Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

negativ oral, im Futter 
 

Drosophila 

melanogaster 

OECD Guideline 477 

(Genetic Toxicology: Sex-
linked Recessive Lethal Test 

in Drosophila melanogaster) 
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Karzinogenität 

 

Keine Daten vorhanden. 

 
 
 

 

Reproduktionstoxizität: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis / Wert Testtyp Aufnah

meweg 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

NOAEL P 500 mg/kg 

 
NOAEL F1 500 mg/kg 

 

Ein-

Generatione
n Studie 

oral über 

eine Sonde 

Ratte OECD Combined 

Repeated Dose and 
Reproductive / 

Developmental Toxicity 

Screening Test (Precursor 
Protocol of GL 422) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

NOAEL P 1.000 mg/kg 

 

screening oral über 

eine Sonde 

Ratte OECD Guideline 421 

(Reproduction / 
Developmental Toxicity 

Screening Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

NOAEL P 1.000 mg/kg 

 
NOAEL F1 1.000 mg/kg 

 
NOAEL F2 1.000 mg/kg 

 

2-

Generatione
n-Studie 

oral, im 

Futter 

Ratte OECD Guideline 416 

(Two-Generation 
Reproduction Toxicity 

Study) 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 

 

Keine Daten vorhanden. 

 
 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis / Wert Aufnah

meweg 

Expositionsdaue

r / Frequenz der 

Anwendungen 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

NOAEL 250 mg/kg 

 

oral über 

eine Sonde 

6 w 

daily 

Ratte OECD Guideline 422 

(Combined Repeated 
Dose Toxicity Study with 

the Reproduction / 

Developmental Toxicity 
Screening Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

NOAEL 4.000 

mg/kg 

 

oral über 

eine Sonde 

10 d 

daily 

Ratte nicht spezifiziert 

Milchsäure 

79-33-4 

NOAEL 50.000 

mg/l 

 

oral: 

Trinkwasser 

13 w 

daily 

Ratte nicht spezifiziert 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

NOAEL 1.000 

mg/kg 

 

oral über 

eine Sonde 

90 d 

daily 

Ratte EU Method B.26 

(Sub-Chronic Oral 

Toxicity Test: Repeated 
Dose 90-Day Oral 

Toxicity Study in 

Rodents) 

Ameisensäure 
64-18-6 

NOAEL 400 mg/kg 
 

oral, im 
Futter 

52 w 
daily 

Ratte OECD Guideline 453 
(Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity 

Studies) 

Ameisensäure 

64-18-6 

NOAEL 0,122 mg/l 

 

Inhalatio

n 

13 w 

6 h/d, 5 d/w 

Ratte OECD Guideline 413 

(Subchronic Inhalation 

Toxicity: 90-Day) 
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Aspirationsgefahr: 

 

Keine Daten vorhanden. 

 
 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Keine Daten vorhanden 

 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

 

12.1. Toxizität 

 

Toxizität (Fisch): 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

LC50 > 100 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 
(Fish, Acute Toxicity Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

LC50 > 250 mg/l 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15 

Milchsäure 
79-33-4 

LC50 320 mg/l 96 h Brachydanio rerio (new 
name: Danio rerio) 

OECD Guideline 203 
(Fish, Acute Toxicity Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

LC50 > 100 - 500 mg/l 96 h Leuciscus idus OECD Guideline 203 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

LC50 130 mg/l 96 h Brachydanio rerio (new 

name: Danio rerio) 

OECD Guideline 203 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

 

Toxizität (Daphnia): 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

EC50 > 100 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 

Immobilisation Test) 

Zitronensäure 
77-92-9 

EC50 275 mg/l 24 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute 
Toxicity for Daphnia) 

Milchsäure 

79-33-4 

EC50 240 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

EC50 20 mg/l 48 h Daphnia magna nicht spezifiziert 

Ameisensäure 

64-18-6 

EC50 365 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

 

Chronische Toxizität gegenüber wirbellosen Wassertieren 
 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Ameisensäure 

64-18-6 

NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 

magna, Reproduction Test) 
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Toxizität (Algea): 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

EC50 > 100 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 
(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

Phosphorsäure 
7664-38-2 

NOEC 100 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 
(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

EC50 > 640 mg/l 7 d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

Milchsäure 

79-33-4 

EC50 3.500 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

Milchsäure 

79-33-4 

NOEC 1.900 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

EC0 5,7 mg/l 96 h Scenedesmus subspicatus 

(new name: Desmodesmus 

subspicatus) 

DIN 38412-09 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 

glycoside 
68515-73-1 

EC50 21 mg/l 96 h Scenedesmus subspicatus 

(new name: Desmodesmus 

subspicatus) 

DIN 38412-09 

Ameisensäure 

64-18-6 

EC50 1.240 mg/l 72 h Raphidocelis subcapitata 

(new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

Ameisensäure 

64-18-6 

EC10 295 mg/l 72 h Raphidocelis subcapitata 

(new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

 

Toxizität bei Mikroorganismen 
 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

IC50 270 mg/l 3 h activated sludge OECD Guideline 209 

(Activated Sludge, 

Respiration Inhibition Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

EC0 1.000 mg/l 30 min nicht spezifiziert nicht spezifiziert 

D-Glucopyranose, 

Oligomer, decyl octyl 
glycoside 

68515-73-1 

EC0 > 10.000 mg/l 16 h  DIN 38412, part 8 

(Pseudomonas 
Zellvermehrungshemm-

Test) 

Ameisensäure 
64-18-6 

EC10 33,9 mg/l 17 h  nicht spezifiziert 

 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Testtyp Abbaubar

keit 

Expositi

onsdauer 

Methode 

Zitronensäure 

77-92-9 

leicht biologisch 

abbaubar 

aerob 79 % 30 d OECD Guideline 301 D 

(Ready Biodegradability: Closed 

Bottle Test) 

Milchsäure 
79-33-4 

leicht biologisch 
abbaubar 

aerob 75,5 % 28 d OECD Guideline 301 B 
(Ready Biodegradability: CO2 

Evolution Test) 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, decyl octyl 

glycoside 

68515-73-1 

leicht biologisch 
abbaubar 

keine 
Daten 

> 60 % 28 d OECD Guideline 301 B 
(Ready Biodegradability: CO2 

Evolution Test) 

Ameisensäure 
64-18-6 

leicht biologisch 
abbaubar 

aerob 72 - 92 % 28 d EU Method C.4-E 
(Determination of the "Ready" 

BiodegradabilityClosed Bottle 

Test) 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 

Keine Bioakkumulation.  

 

Keine Substanzdaten verfügbar. 

 
12.4. Mobilität im Boden 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

LogPow Temperat

ur 

Methode 

Zitronensäure 
77-92-9 

> -1,8 - -1,6 
 

weitere Richtlinien: 

Milchsäure 

79-33-4 

-0,62 
 

OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 

Method) 

Ameisensäure 

64-18-6 

-2,1 23 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

PBT / vPvB 

Phosphorsäure 

7664-38-2 

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 wird für anorganische Stoffe keine 

PBT- und vPvB-Beurteilung durchgeführt. 

Zitronensäure 
77-92-9 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 
und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

Milchsäure 

79-33-4 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 

und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

D-Glucopyranose, Oligomer, decyl octyl 

glycoside 

68515-73-1 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 

und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

Ameisensäure 
64-18-6 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 
und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften  

 

Keine Daten vorhanden 

 

12.7. Andere schädliche Wirkungen  

Uns sind weitere Schadwirkungen des Produkts auf die Umwelt nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Entsorgung des Produktes: 

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. 
 

Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

 

 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

 

 ADR 1760 

 RID 1760 

 ADN 1760 

 IMDG 1760 

 IATA 1760 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 

 ADR ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure,Ameisensäure) 

 RID ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure,Ameisensäure) 

 ADN ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure,Ameisensäure) 

 IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid,Formic acid) 

 IATA Corrosive liquid, n.o.s. (Phosphoric acid,Formic acid) 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

 

 ADR 8 

 RID 8 

 ADN 8 

 IMDG 8 

 IATA 8 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

 

 ADR III 

 RID III 

 ADN III 

 IMDG III 

 IATA III 

 

 

14.5. Umweltgefahren 

 

 ADR Nicht anwendbar 

 RID Nicht anwendbar 

 ADN Nicht anwendbar 

 IMDG Nicht anwendbar 

 IATA Nicht anwendbar 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

 ADR Nicht anwendbar  
 Tunnelcode: (E) 

 RID Nicht anwendbar 

 ADN Nicht anwendbar 

 IMDG IMDG-Code: Trenngruppe 1- Säuren 

 IATA Nicht anwendbar 

 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-

Code 

 

 Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

 

 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

 

 

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland): 

 
 

 

WGK:  WGK 1: schwach wassergefährdend   (Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen , vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 

905), in der geänderten Fassung ) 

 

Lagerklasse gemäß TRGS 510:  10  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Inhaltsstoffangabe gemäß Detergenzienverordnung 648/2004/EG  

 

< 5 %   nichtionische Tenside 

Weitere Inhaltsstoffe   Duftstoffe 
 

 

 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

  

 

 
ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften) 

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert 

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt 

EU EXPLD 2 Stoff ist im Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt 

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC – substance of very high concern) der 

Reach Kanditaten-Liste 

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfüllt 

PBT/vPvB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten 

und sehr bioakkumulativen Kriterien erfüllt 

vPvB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfüllt 

 

Weitere Informationen:  

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im 

Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die 

Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  

 
 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält Änderungen gegenüber der Vorversion in Kapitel:  2, 3, 9 
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Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und neuesten Änderungen  

SICHERHEITSDATENBLATT  

Ausgabedatum:  22-Aug-2019  Überarbeitet am  22-Aug-2019  Version  1  

Abschnitt 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES 
UNTERNEHMENS 
 
1.1  Produktidentifikator  
Produktform Gemisch  
Produktbezeichnung Meister Proper Fettreiniger-Küchenspray 
Produktidentifikator 90666783_B_RET_CLP_EUR_SAW 
Synonyme PA00229282  
Handelsprodukt Handelsprodukt  

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  
Empfohlene Verwendung für die allgemeine Öffentlichkeit vorgesehen  
Hauptanwendergruppe Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)  
Verwendungskategorie PC35 - Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösemittelbasis)  
Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Es liegen keine Informationen vor  

Produktkategorie Spezialreiniger - Flüssig  

1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
Einzelheiten zum Lieferanten, der 
das Sicherheitsdatenblatt 
bereitstellt 

Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 - 50 65823 Schwalbach am Taunus / 
DEUTSCHLAND    Tel: +49 (0)6196-89-01 Fax: +49 (0)6196-89-4929  

E-Mail-Adresse pgsds.im@pg.com  

1.4  Notrufnummer  
Notrufnummer Giftinformationszentrum Mainz - Tel. +49 (0) 6131 19240 (24h)  

Abschnitt 2: MÖGLICHE GEFAHREN 

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Schwere 
Augenschädigung/Augenreizung 

Kategorie 2  - (H319)  

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.  

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome
Es liegen keine Informationen vor  

2.2  Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008  

_____________________________________________________________________________________________  
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90666783_B_RET_CLP_EUR_SAW -  Meister Proper 
Fettreiniger-Küchenspray 

Überarbeitet am  22-Aug-2019  

Signalwort ACHTUNG  

Gefahrenhinweise H319 - Verursacht schwere Augenreizung  

Sicherheitshinweise P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P260 - Aerosol nicht einatmen
P305 + P351 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen  

2.3  Sonstige Gefahren  
Sonstige Gefahren, die nicht zu 
einer Einstufung führen 

Es liegen keine PBT- und vPvB-Inhaltsstoffe vor.  

Abschnitt 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

3.1  Stoffe  
Nicht zutreffend.  

3.2  Gemische  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr EG-Nr REACH-Registrierun
gsnr 

Gewicht-
% 

Einstufung (VO (EG) 
1272/2008) 

M-Faktor 
(chronisch) 

M-Faktor 
(akut) 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), 
.alpha.-undecyl-.omega.-hyd
roxy-, branched and linear 

127036-24-2 603-182-5 1 - 5 Acute Tox. 4 (Oral)(H302) 
Eye Dam. 1(H318) 

1 1 

Lauramine Oxide 308062-28-4 931-292-6 01-2119490061-47 <1 Acute Tox. 4 (Oral)(H302) 
Skin Irrit. 2(H315) 
Eye Dam. 1(H318) 

Aquatic Acute 1(H400) 
Aquatic Chronic 2(H411) 

1 1 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.  

Abschnitt 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 

4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
Einatmen BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 

Atmen erleichtert. Bei Exposition oder Unwohlsein GIFTZENTRALE oder Arzt anrufen.  
Hautkontakt BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte 

Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verwendung des Produktes einstellen.  

Augenkontakt BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  

Verschlucken BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

Symptome/Verletzungen nach 
Einatmen 

Husten. Niesen.  

Symptome/Verletzungen nach 
Hautkontakt 

Rötung. Anschwellend. Trockenheit. Juckreiz.  

Symptome/Verletzungen nach Schmerzen. Rötung. Anschwellend.  
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Augenkontakt 
Symptome/Verletzungen nach 
Verschlucken 

Reizung der Mundschleimhaut oder des Magen-Darm-Traktes. Übelkeit. Erbrechen. 
Übermäßige Sekretion. Diarrhoe.  

4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
Siehe Teil 4.1.  

Abschnitt 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

5.1  Löschmittel  
Geeignete Löschmittel: Löschpulver. Alkoholbeständiger Schaum. Kohlendioxid (CO 2 ).  

Aus Sicherheitsgründen 
ungeeignete Löschmittel 

Nicht zutreffend.  

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
Brandgefahr Keine Brandgefahr. Nicht brennbar.  
Brand-/Explosionsgefahren Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.  
Reaktivität Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.  

5.3   Hinweise für die Brandbekämpfung  
Besondere Schutzausrüstung bei 
der Brandbekämpfung 

Keine speziellen Maßnahmen zur Brandbekämpfung erforderlich.  

Schutzausrüstung und 
Vorsichtsmaßnahmen für die 
Brandbekämpfung 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  

Abschnitt 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren  
Nicht für Notfälle geschultes 
Personal 

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  

Hinweis für Einsatzkräfte Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  

6.2  Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutzmaßnahmen Konsumprodukte gelangen nach der Verwendung ins Abwasser. Boden- und 

Wasserverunreinigung vermeiden. Verbreitung in die Kanalisation verhindern.  

6.3  Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung  
Methoden für Rückhaltung Absorbierten Stoff in verschließbare Behälter schaufeln.  
Verfahren zur Reinigung Kleine Mengen verschütteter Flüssigkeit:. Mit nicht brennbarem Absorptionsmittel 

aufsaugen und in für die Entsorgung geeignete Behälter füllen. Große Mengen an 
Verschüttetem:. Auslaufenden Stoff eindämmen, in geeigneten Behälter pumpen. Dieses 
Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise und gemäß örtlicher 
Gesetzgebung entsorgt werden.  

Sonstige Angaben Nicht zutreffend.  

6.4  Verweis auf andere Abschnitte  
Sonstige Angaben Siehe Abschnitt 8 und 13.  

Abschnitt 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 

7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Hinweise zum sicheren Umgang Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise 

lesen und verstehen. Berührung mit den Augen vermeiden.  

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Technische 
Maßnahmen/Lagerungsbedingunge
n 

Im Originalbehälter lagern. Siehe Teil 10.  
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Unverträgliche Materialien Siehe Teil 10.  
Unverträgliche Materialien Siehe Teil 10.  
Verbote für die gemischte Lagerung Nicht zutreffend.  
Anforderungen an Lagerräume und 
Behälter 

In einem kühlen Bereich aufbewahren. In einem trockenen Bereich aufbewahren.  

7.3  Spezifische Endverwendungszwecke  
Siehe Abschnitt 1.2.  

Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

8.1  Zu überwachende Parameter  
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte Es liegen keine Informationen vor  

Abgeleitete Expositionshöhe ohne 
Beeinträchtigung (Derived No Effect 
Level) 

 

Arbeitnehmer  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Arbeiter - inhalativ, 
kurzfristig - lokal 

Arbeiter - dermal, 
langfristig - 
systemisch 

Arbeiter - inhalativ, 
langfristig - 
systemisch 

Lauramine Oxide 308062-28-4 11 mg/kg bw/d 6.2 mg/m³ 

Verbraucher  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Verbraucher - oral, 
langfristig - 
systemisch 

Verbraucher - 
inhalativ, langfristig - 
lokal und systemisch 

Verbraucher - 
dermal, langfristig - 

lokal und systemisch 
Lauramine Oxide 308062-28-4 0.44 mg/kg bw/d 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Verbraucher - inhalativ, 
langfristig - systemisch 

Verbraucher - dermal, 
langfristig - systemisch 

Lauramine Oxide 308062-28-4 1.53 mg/m³ 5.5 mg/kg bw/d 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)   

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Süßwasser Meerwasser Zeitweilige 
Freisetzung 

Lauramine Oxide 308062-28-4 0.0335 mg/L 0.00335 mg/L 0.0335 mg/L 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Süßwassersediment Meerwassersediment Kläranlage 
Lauramine Oxide 308062-28-4 5.24 mg/kg sediment 

dw 
0.524 mg/kg sediment 

dw 
24 mg/L 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Boden Luft Oral 
Lauramine Oxide 308062-28-4 1.02 mg/kg soil dw 

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition  
Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen 

Es liegen keine Informationen vor  

Persönliche Schutzausrüstung Persönliche Schutzausrüstung ist nur bei der gewerblichen Verwendung oder bei größeren 
Packungen erforderlich (nicht bei Haushaltspackungen). Für Verwendung durch 
Verbraucher die auf dem Produktetikett angegebene Empfehlung befolgen.  

Handschutz Nicht zutreffend.  
Augenschutz Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Haut- und Körperschutz Nicht zutreffend.  
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Atemschutz Nicht zutreffend.  
Thermische Gefahren Nicht zutreffend.  
Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition 

Das Produkt darf nicht ungelöst Oberflächenwasser erreichen.  

Abschnitt 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

9.2  Sonstige Angaben  
Sonstige Angaben Es liegen keine Informationen vor.  

Abschnitt 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

10.1  Reaktivität  
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

10.2  Chemische Stabilität  
Unter normalen Bedingungen stabil.  

10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10.  

Eigenschaft  Wert / Einheiten  Testverfahren / Hinweise  
Aussehen  Flüssigkeit   
Physikalischer Zustand  Flüssigkeit   
Farbe  Farblos   
Geruch  Angenehm (Parfum)   
Geruchsschwelle  Keine Daten verfügbar  Wahrgenommener Geruch bei typischen 

Gebrauchsbedingungen  
pH-Wert   9.80  - 11.49  OECD 122  
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt  Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 

Einstufung dieses Produkts unerheblich  
Siedepunkt / Siedebereich  100 -  106  °C  TMR A.2.  
Flammpunkt  Keine Daten verfügbar  Kein Flammpunkt bis zum Sieden  
Relative 
Verdunstungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat = 1)  

Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 
Einstufung dieses Produkts unerheblich  

Entzündbarkeit (fest, gasförmig)  Nicht zutreffend  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für Produkte in flüssiger 
Form unerheblich  

Obere/untere Entzündbarkeits- oder 
Explosionsgrenze  

Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 
Einstufung dieses Produkts unerheblich  

Dampfdruck  Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 
Einstufung dieses Produkts unerheblich  

Relative Dichte   0.99  TMR. A.3  
Löslichkeit  Löslich in Wasser  TMR. A.6  
Verteilungskoeffizient: 
n-Octanol/Wasser  

Nicht verfügbar  Nicht anwendbar. Diese Eigenschaft ist für Gemische nicht 
relevant  

Selbstentzündungstemperatur  Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 
Einstufung dieses Produkts unerheblich  

Zersetzungstemperatur  Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und 
Einstufung dieses Produkts unerheblich  

Viskosität   5  cps  OECD 114  
Explosive Eigenschaften  Keine Daten verfügbar  Nicht anwendbar. Dieses Produkt ist nicht als explosiver Stoff 

eingestuft, da es keine Stoffe mit explosiven Eigenschaften 
enthält CLP (Art. 14 (2)).  

Brandfördernde Eigenschaften  Keine Daten verfügbar  Nicht zutreffend. Dieses Produkt wird nicht als oxidierend 
eingestuft, da es keine Stoffe mit oxidierenden Eigenschaften 
enthält CLP (Art. 14 (2))  
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10.4  Zu vermeidende Bedingungen  
Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.  

10.5  Unverträgliche Materialien  
Nicht zutreffend.  

10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte  
Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.  

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

Gemisch 

Akute Toxizität Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Schwere 
Augenschädigung/Augenreizung 

Verursacht schwere Augenreizung.  

Sensibilisierung der Haut Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Sensibilisierung der Atemwege Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Keimzell-Mutagenität Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Karzinogenität Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Reproduktionstoxizität Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

STOT - einmaliger Exposition Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

STOT - wiederholter Exposition Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Aspirationsgefahr Nicht klassifiziert. Ausgehend von den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt.  

Stoffe im Gemisch 
 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen 
Lauramine Oxide 308062-28-4 1064 mg/kg bw (OECD 401) > 2000 mg/kg bw (OECD 

402) 
- 

Abschnitt 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

12.1  Toxizität  
Ökotoxizität Bei normalem Gebrauch, keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb von 

Wasseraufbereitungsanlagen bekannt. Das Produkt wird weder als gesundheitsschädlich 
für Wasserorganismen erachtet, noch geht man davon aus, dass es langfristige 
unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt hat.  

Akute Toxizität  
Chemische Bezeichnung CAS-Nr Fische Algen/Wasserpflanz

en 
Krebstiere Toxizität gegenüber 

Mikroorganismen 
Lauramine Oxide 308062-28-4 2.67 mg/L 

(Pimephales 
promelas; 96 h) 

0.266 mg/L (//OECD 
201; 

Pseudokirchneriella 
subcapitata; 72 h) 

3.1 mg/L (OECD 202; 
Daphnia magna; 48 

h) 

- 

Chronische Toxizität  
Chemische Bezeichnung CAS-Nr Toxizität gegenüber Toxizität gegenüber Toxizität gegenüber Toxizität gegenüber 
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Fischen Algen Daphnia und 
anderen 

wirbellosen 
Wassertieren 

Mikroorganismen 

Lauramine Oxide 308062-28-4 0.42 mg/L (//US EPA 
OPPTS 850.1500; 

Pimephales 
promelas; 302 d) 

0.078 mg/L (//OECD 
201; 

Pseudokirchneriella 
subcapitata; 3 d) 

0.7 mg/L (//OECD 
211; Daphnia magna; 

21 d) 

24 mg/L 
(Pseudomonas 

putida; 18 h) 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
Persistenz und Abbaubarkeit .  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Persistenz und Abbaubarkeit Leichte Biologische Abbaubarkeit (OECD 301) 
Lauramine Oxide 308062-28-4 Biologisch abbaubar. 90% CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d) 

12.3  Bioakkumulationspotenzial  
Bioakkumulationspotenzial Es liegen keine Informationen vor.  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr Bioakkumulationspotenzial Octanol/Wasser-Verteilungs
koeffizient 

Lauramine Oxide 308062-28-4 Eine Bioakkumulation wird 
aufgrund des niedrigen log 

Kow-Wertes (Log Kow < 4) nicht 
erwartet. 

< 2.7 

12.4  Mobilität im Boden  
Mobilität Es liegen keine Informationen vor.  

12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Bewertung 

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bestätigt sind.  

12.6  Andere schädliche Wirkungen  
Andere schädliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.  

Abschnitt 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

13.1  Verfahren zur Abfallbehandlung  

Abfall aus Rückständen/nicht 
verwendeten Produkten 

Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.  

Hinweise zur Entsorgung Die nachstehenden Abfallschlüssel entsprechen dem EAK. Abfall muss einem 
zugelassenen Abfallentsorgungsunternehmen zugeführt werden. Abfall muss bis zur 
Entsorgung von anderen Abfallsorten getrennt aufbewahrt werden. Abfallprodukt nicht in 
die Kanalisation werfen. Wenn möglich, ist das Recycling der Entsorgung oder 
Verbrennung vorzuziehen. Leere, nicht gereinigte Verpackung erfordert die gleichen 
Entsorgungsmethoden wie die gefüllte Verpackung. Beachten Sie hinsichtlich der 
Handhabung von Abfall die in Abschnitt 7 beschriebenen Maßnahmen.  

EAK Abfallschlüsselnummer 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
15 01 10 *- Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

13.2  Weitere Angaben  

Abschnitt 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 

IMDG

14.1  UN-Nummer Nicht zutreffend  
14.2  Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  

14.3  Transportgefahrenklassen Nicht zutreffend  
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14.4  Verpackungsgruppe Nicht zutreffend  
14.5  Meeresschadstoff Nicht reguliert  
14.7  Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens und 
gemäß IBC-Code 

Es liegen keine Informationen vor  

IATA 
14.1  UN-Nummer Nicht zutreffend  
14.2  Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  

14.3  Transportgefahrenklassen Nicht zutreffend  
14.4  Verpackungsgruppe Nicht zutreffend  
14.5  Meeresschadstoff Nicht reguliert  

ADR 
14.1  UN-Nummer Nicht zutreffend  
14.2  Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  

14.3  Transportgefahrenklassen Nicht zutreffend  
14.4  Verpackungsgruppe Nicht zutreffend  
14.5  Meeresschadstoff Nicht reguliert  

RID

14.1  UN-Nummer Nicht zutreffend  
14.2  Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  

14.3  Transportgefahrenklassen Nicht zutreffend  
14.4  Verpackungsgruppe Nicht zutreffend  
14.5  Meeresschadstoff Nicht reguliert  

ADN 
14.1  UN-Nummer Nicht zutreffend  
14.2  Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung 

Nicht zutreffend  

14.3  Transportgefahrenklassen Nicht zutreffend  
14.4  Verpackungsgruppe Nicht zutreffend  
14.5  Meeresschadstoff Nicht reguliert  

Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch  
EU-Vorschriften 
EG - REACH (1907/2006) - Artikel 
59(1) - Kandidatenliste mit Stoffen, 
die für eine Aufnahme in Anhang 
XIV in Frage kommen 

Enthält keine REACH-Stoffe mit Einschränkungen nach Anhang XVII.  

EG - REACH (1907/2006) - Artikel 
59(1) - Kandidatenliste mit Stoffen, 
die für eine Aufnahme in Anhang 
XIV in Frage kommen 

Enthält keinen Stoff auf der REACH-Kandidatenliste.  

Verordnung (EU)( Nr. 143/2011, 
Anhang XIV Stoffe, die der 
Zulassungspflicht unterliegen 

Enthält keine Stoffe unter REACH Anhang XIV.  

CESIO-Empfehlungen Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Kriterien zur Bioabbaubarkeit in 
der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004. Unterlagen, die dies bestätigen, werden 
für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder 
auf ihre direkte Anfrage oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung 
gestellt.  

_____________________________________________________________________________________________  

Seite  8 / 9  



90666783_B_RET_CLP_EUR_SAW -  Meister Proper 
Fettreiniger-Küchenspray 

Überarbeitet am  22-Aug-2019  

Sonstige Vorschriften, 
Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Einstufung und Verfahren zum Ableiten 
der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Richtlinie für 
die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006).  

Nationale Bestimmungen
 
WGK-Einstufung (VwVwS) WGK 1  
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
Stoffsicherheitsbeurteilung Für dieses Gemisch wurde gemäß der REACH-Verordnung keine 

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

Abschnitt 16: SONSTIGE ANGABEN 

16.1 Anzeige von Änderungen  Angabe von Änderungen  
Ausgabedatum: 22-Aug-2019  
Überarbeitet am 22-Aug-2019  
Hinweis zur Überarbeitung Nicht zutreffend  

16.2 Abkürzungen und Akronyme  Abkürzungen und Akronyme  
ADR: Europäische Vereinbarung über die internationale Beförderung von Gefahrgut auf Straßen
ADN: Europäische Vereinbarung über die internationale Beförderung von Gefahrgut auf Binnenschiffahrtswegen
ATE: Schätzwert akuter Toxizität
DNEL: Abgeleiteter Grenzwert für die Konzentration, bei der keine Schadwirkung auftritt (Derived No Effect Level)
EC50: Rechnerisch ermittelte Konzentration, die eine Reduzierung der Zellenneubildung von 50 % bewirkt
IATA - Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG: International Maritime of Dangerous Goods, internationale Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im 
Seeschiffsverkehr
LC50: Bei 50 % einer Versuchspopulation tödlich wirkende Konzentration
LD50: Bei 50 % einer Vesuchspopulation tödlich wirkende Dosis (gewichtete letale Dosis)
OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL: Occupational Exposure Limit, Expositionsgrenzwert am Arbeitsplatz
PBT: Persistent, Bioakkumulativ und Toxischer Stoff
PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s), Konzentration eines Stoffs ohne prognostizierte Umweltauswirkungen
REACH- Registrierung, Beurteilung und Autorisierung von Chemikalien
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative, sehr persistenter und sehr bioakkumulativer Stoff  

16.3  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

16.4  Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H315 - Verursacht Hautreizungen
H318 - Verursacht schwere Augenschäden
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
und der geänderten Verordnung (EG) 2015/830 
16.5 Relevante R-Sätze und / oder H-Aussagen (Nummer und Volltext)  Schulungshinweise  
Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt einzig und allein der auf der Produktpackung vermerkte Gebrauch.  

16.6  Weitere Angaben  
In Teil 3 aufgeführte Salze ohne REACH-Registrierungsnummer sind ausgenommen, basierend auf Anhang V.  

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand und dienen nur zur Beschreibung des Produktes bezüglich Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltanforderungen. Sie dürfen nicht als Garantie für spezifische Produkteigenschaften ausgelegt werden.  

Ende des Sicherheitsdatenblatts  

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Kategorie 2  Berechnungsverfahren  

_____________________________________________________________________________________________  

Seite  9 / 9  
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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 
SD 662255001  

 

 ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator/Handelsname:  Hobart  Radikalk  
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird: 
 Relevante identifizierte Verwendung:  Entkalker 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 

 Firma:     HOBART GmbH 

      Robert-Bosch-Straße 17 

      D-77656 Offenburg 

      Tel.:  0781/600-0 
 Kontaktstelle für technische Information: info@hobart.de   
1.4. Notrufnummer: 

Giftnotrufzentrale:   --- 
Notrufnummer des Unternehmens  --- 

 

 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
***2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:  
  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
  Skin Irrit. 2; H315 
   Eye Irrit. 2; H319  
   Aquatic Chronic 3; H412 
 
 Richtlinie 1999/45/EG:  
     reizend 

    R36/38 Reizt die Augen und die Haut 
       R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig  
       schädliche Wirkungen haben 
 
***2.2. Kennzeichnungselemente:  
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

    
  Signalwort: Achtung 
 
 Gefahrenhinweise: 

H315 Verursacht Hautreizungen 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
 

Sicherheitshinweise: 
P280  Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen 

  P337 + P313:  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

 
2.3. Sonstige Gefahren: niedriger pH-Wert kann Gewässer schädigen   

 

 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 
3.1. Stoffe: --- 
***3.2. Gemische: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen: 

 
Amidosulfonsäure    CAS: 5329-14-6  REACH-Reg.:  

 Anteil: > 50 %  
Einstufung gemäß Richtlinie 1999/45/EG  Xi  
       R-Sätze: 36/38, 52/53   

 Einstufung gemäß Richtlinie (EG) 1272/2008 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 
       H-Sätze: 315, 319, 412  
(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen) 

 

 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: 

Nach Einatmen:  Ruhe, frische Luft, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage. Evtl. Arzthilfe. 
 Nach Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung entfernen, mit Wasser gründlich waschen. Evtl. Arzt hinzuziehen. 
 Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und  



Handelsname: Hobart  Radikalk                    

HOBART GmbH 

D-77656 Offenburg 

www.hobart.de 
 

 
Überarbeitet am: 18.03.15  Version:002  Ersetzt Fassung vom: 30.04.13   Version:001         Seite 2 von 5 

Arzt hinzuziehen.  
 Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, kein Erbrechen herbeiführen.  

Arzt hinzuziehen. 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: 
  siehe Punkt 4.1. 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: nicht verfügbar  
 

 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel: 

geeignet:   Wassersprühstrahl, CO2, Löschpulver 
 ungeeignet:   --- 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: 

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, nitrose Gase 
      Brandgase nicht einatmen 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung: 
 Besondere Schutzausrüstung: Säurebeständige Geräte benutzen. 
     Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. 

Brandrückstände und kontaminierte Löschwasser entsprechend den örtlich-behördlichen Vorschriften entsorgen.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

 

 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:
 Chemieschutzanzug 
  Für ausreichende Belüftung sorgen 

Ungeschützte Personen fernhalten 
Haut- und Augenkontakt sowie Inhalation vermeiden 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen:  
  Nicht in die Kanalisation / Umwelt gelangen lassen 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
  Mechanisch aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. 
 Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte: siehe Abschnitte 8 und 13 

 

 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
  Behälter dicht geschlossen halten.  

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.  
  Einatmen von Staub vermeiden 

Nicht mit Laugen mischen.  
  Augen- und Hautkontakt vermeiden. 
  Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben 
7.2. Bedingung zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: 
  Dicht verschlossen aufbewahren.  
 Nur im Originalgebinde aufbewahren.  

Lagerung mit Laugen vermeiden. 
 VCI-Lagerklasse: 8B 
7.3. Spezifische Endanwendungen: zur Zeit liegen keine Informationen vor 
 

 ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung 
8.1. Zu überwachende Parameter: 

  Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten  

           

  AGW:         

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition: 
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Bei der Arbeit nicht rauchen, trinken oder essen. 
Berührung mit der Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Beschmutze und getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor Pausen und Arbeitsende Hände waschen. 

Persönliche Schutzausrüstung:   
 Atemschutz:  --- 
 Körperschutz:  --- 

  Handschutz:  Chemikalienschutzhandschuhe der Kategorie III gemäß EN 374 
     Material:   Nitrilkautschuk 
     Dicke:   > 0,3 mm 
     Durchbruchzeiten:  > 480 min 
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      Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchbruchzeiten unter  
      besonderer Berücksichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz wie mechanische  
      Belastung und Kontaktdauer.  

 Augenschutz:  Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166)  

 

 ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften: 
  Aggregatzustand      fest 
  Farbe       weiß 
  Geruch       geruchlos 
  Geruchsschwelle      nicht bestimmt 
  pH-Wert (bei 10 g/l H2O)     1,2 
  Schmelzpunkt/Gefrierpunkt    > 150 °C 
  Siedepunkt/Siedebereich     nicht bestimmt 
   Flammpunkt      nicht anwendbar  
  Verdampfungsgeschwindigkeit    nicht bestimmt 

 Entzündlichkeit (fest, gasförmig)    nicht anwendbar 
  obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen  nicht bestimmt 
 Dampfdruck      nicht bestimmt 

  Dampfdichte       nicht bestimmt 
   relative Dichte  (20°C)    1,2 g/ml 
  Löslichkeit in Wasser (20°C)    mischbar 
   Verteilungskoeffizient  (n-Octanol/Wasser)  nicht bestimmt 
   Selbstentzündungstemperatur    nicht bestimmt 
   Zersetzungstemperatur     nicht bestimmt 
   Viskosität      nicht bestimmt 
   explosive Eigenschaften     nicht bestimmt 
   oxidierende Eigenschaften    nicht bestimmt 
9.2. Sonstige Angaben: keine relevanten weiteren Daten verfügbar 

 

 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität: 
 Keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. 
10.2. Chemische Stabilität: 
 Keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: 
 Keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen: 
 Temperaturen über 200°C 

Kontakt mit anderen Chemikalien meiden. 
10.5. Unverträgliche Materialien: 
  starke Laugen, starke Oxidationsmittel 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

Schwefeldioxid, Ammoniak, nitrose Gase 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
***11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen: 
  Akute Toxizität  
    Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt (Konventionelle Methode) 
 Reizung 

Haut: Relevante Inhaltsstoffe 
    Amidosulfonsäure additiv, Einstufung des Stoffes:   Kategorie 2 
   Das Gemisch wird in Kategorie 2 eingestuft 
  Augen: Relevante Inhaltsstoffe 
   Amidosulfonsäure additiv, Einstufung des Stoffes:   Kategorie 2 
   Das Gemisch wird in Kategorie 2 eingestuft 
  Ätzwirkung 
    Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt (Konventionelle Methode) 
 Sensibilisierung 
    Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt (Konventionelle Methode) 
 Toxizität bei wiederholter Verabreichung 
   Nicht getestet 
  Karzinogenität 
  Nicht getestet 
 Mutagenität 
  Nicht getestet 
 Reproduktionstoxizität 
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  Nicht getestet 
Sonstige Hinweise: 
Akute Toxizität, Hautreizung, Schleimhautreizung, erbgutveränderndes Potenzials und Hautsensibilisierung  
der Zubereitung wurden vom Hersteller/Inverkehrbringer auf Basis der zu den Komponenten vorliegenden Daten  
bewertet. Zu einzelnen Komponenten bestehen teilweise Datenlücken. Nach Erfahrungen des  
Hersteller/Inverkehrbringer sind jedoch über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.  
Einstufung gemäß Berechnungsverfahren  
Verursacht Hautreizungen 

 Verursacht schwere Augenreizung 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

 

 ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität:     k.D.v.  
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:     
  Das Produkt erfüllt die Auflagen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG). 
12.3. Bioakkumulationspotenzial:   k.D.v. 
12.4. Mobilität im Boden:    k.D.v. 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff 
12.6. Andere schädliche Wirkungen:   Bestandteile, die zur chronischen Wassergefährdung beitragen können: 
       Amidosulfonsäure, Kategorie: 3 
      Das Gemisch wird in Kategorie 3 eingestuft 
 
        pH-Wert beachten, Neutralisation möglich 

 

 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung: 
  Entsorgung: Unter Beachtung der örtlich-behördlichen Vorschriften nach chemisch-physikalischer  

Vorbehandlung beseitigen 
 Abfallschlüssel/EAK-Nr.:  060199   
 Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können nach  

entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
 

 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
14.1. UN-Nummer:    2967 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
     Sulfaminsäure 
14.3. Transportgefahrenklassen:   ADR/RID/ADN/Seetransport/Lufttransport: Klasse 8 
     Tunnelbeschränkungscode (ADR):  E  
14.4. Verpackungsgruppe:  ADR/RID/ADN/Seetransport/Lufttransport: III 
     Kleinmengenregelung anwendbar (begrenzte Menge/LQ) 
14.5. Umweltgefahren:   nicht zutreffend 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  
  Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein. 
  Das Gefahrgut ist so zu sichern, dass es seine Lage während der Beförderung nicht oder nur geringfügig verändern  
  kann. 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: 
  nicht anwendbar 

 

 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das  
         Gemisch: 
 Wassergefährdungsklasse (WGK):  1 (Selbsteinstufung) 
 ChemGiftInfoV:    nein 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung: 
  Es wurde keine Sicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 

 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen R-Sätze der Inhaltsstoffe (benannt in Punkt 2) dar 

R36/38 Reizt die Augen und die Haut 
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze der Inhaltsstoffe (benannt in Punkt 2) dar 
H315 Verursacht Hautreizungen 
H319 Verursacht schwere Augenreizung 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Revisionsinformation: Mögliche Gefahren 
   Erste-Hilfe-Maßnahmen 



Handelsname: Hobart  Radikalk                    

HOBART GmbH 

D-77656 Offenburg 

www.hobart.de 
 

 
Überarbeitet am: 18.03.15  Version:002  Ersetzt Fassung vom: 30.04.13   Version:001         Seite 5 von 5 

   Toxikologische Angaben 
Legende:  k.D.v. = keine Daten vorhanden 
   AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  

 DNEL: Derived Minimum Effect Level 
  PNEC: Predicted No Effect Concentration 

Weitere Hinweise sind dem Etikett zu entnehmen. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und 
Erfahrungen, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. 
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SICHERHEITSDATENBLATT

HYLINE HLU 3000

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname

HYLINE HLU 3000
Produkt Nr.

72207, 72219, 72222, 72242
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Wasserenthärter.
Nur für gewerbliche Anwender.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname und Adresse

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Strasse 17
DE-77656 Offenburg
Germany
www.hobart.de

Email
info@hobart.de

Überarbeitet am
13.08.2024

SDB Version
3.0

Datum der letzten Ausgabe
13.05.2024 (2.0)

▼Notrufnummer
Giftnotrufzentrale Berlin, Notfallrufnummer: +49 30 19240 (Tag und Nacht) 
Siehe auch Abschnitt 4 zu Erste-Hilfe-Maßnahmen

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.
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Nicht zutreffend.
Signalwort

Nicht zutreffend.
Gefahrenhinweise

Nicht zutreffend.
Sicherheitshinweise

Allgemeines:
-

Prävention:
-

Reaktion:
-

Lagerung:
-

Entsorgung:
-

Enthält
Keine bekannt.

Andere Kennzeichnungen
EUH210, Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004
5% - 15%
· Nichtionische tenside
< 5%
· Anionische Tenside
· Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL)

Sonstige Gefahren
Anderes

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT- 
und/oder vPvB-Stoff entsprechen.
Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der 
Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrine Disruptoren gelten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoffe
Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist ein Gemisch.
Gemische

Produkt / Substanz Identifikatoren % w/w Einstufung Anm.

Oxirane, methyl-, polymer 
with oxirane, monobutyl ether

CAS-Nr.: 9038-95-3
EG-Nr.:
REACH:
Indexnr.:

5 - 15 % Acute Tox. 4, H302 

CAS-Nr.: 196823-11-7
EG-Nr.: 677-779-4
REACH:

Oxirane, methyl-, polymer 
with oxirane, monoisotridecyl 
ether, block

1 - 5 % Eye Irrit. 2, H319 

2.3.

3.1.

3.2.
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Indexnr.:

Natrium P-cumenesulphonat CAS-Nr.: 15763-76-5
EG-Nr.: 239-854-6
REACH: 01-2119489411-37-xxxx
Indexnr.:

1 - 5 % Eye Irrit. 2, H319 

 
 
Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn 
verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben. 
 

Weitere Angaben
-

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise

Bei Unfällen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel über den Zustand des Geschädigten ist ärztliche Hilfe aufzusuchen. 
Einem Bewusstlosen nie Wasser o.Ä. verabreichen.

Nach Einatmen
Bei Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

Nach Hautkontakt
Bei Reizung: Produkt abwaschen. Bei andauernder Reizung: Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mindestens 5 Minuten lang mit Wasser (20-30 °C) spülen. Ggf. Kontaktlinsen 
herausnehmen. Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Wenn die Person bei Bewusstsein ist, den Mund mit Wasser ausspülen und bei der Person bleiben. Geben Sie 
der Person niemals etwas zu trinken. Bei Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt Kontakt aufnehmen und dieses 
Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.  
Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach unten halten, um zu vermeiden, dass 
Erbrochenes zurück in Mund und Hals läuft.

Verbrennung
Nicht zutreffend.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

Hinweise für den Arzt
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett des Produktes mitbringen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel
Geeignete Löschmittel: alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassernebel. 

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
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Ungeeignete Löschmittel: Es darf kein Wasserstrahl verwendet werden, da dieser den Brand streuen kann.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten. 
Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behälter sind mit Wasser zu kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation und 
Fließgewässer gelangen lassen.
Hinweise für die Brandbekämpfung
Die Feuerwehr muss geeignete Schutzausstattung verwenden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Kontaminierte Bereiche können rutschig sein.
Umweltschutzmaßnahmen
Einleitung in Seen, Bäche, Kanalisationen usw. vermeiden.
Halten Sie Unbefugte von dem verschütteten Produkt fern.
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Verschüttetes Material wird mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien wie etwa Sand, Erde, Vermiculit und 
Diatomeenerde eingedämmt und gemäß den geltenden Regeln in Behältern gesammelt und entsorgt. 
Die Reinigung erfolgt soweit möglich mit Reinigungsmitteln. Lösungsmittel sind zu vermeiden.
Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13 "Hinweise zur Entsorgung" zur Handhabung von Abfällen.
Für Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig.
Siehe Abschnitt 8 zum Persönliche Schutzausrüstungen.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in lichtundurchlässigen Behältern aufbewahren
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Zusammenlagerung ist erlaubt für Produkte der Lagerklassen: 2A, 2B, 3, 4.1B, 4.2, 5.1A, 5.1B, 5.2, 6.1A, 6.1B, 6.1C, 
6.1D, 8A, 8B, 10, 11, 12, 13. 
Zusammenlagerung ist mit Einschränkungen erlaubt für Produkte der Lagerklassen: 4.1A, 4.3, 5.1C. 
Separatlagerung ist erforderlich für Produkte aller übrigen Lagerklassen.
 
Haltbarkeit: 36 Monate 
Geeigneten Verpackung

Nur in Originalverpackung aufbewahren.
Lagerklasse

Lagerklasse 12 (Nichtbrennbare Flüssigkeiten).
TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.

Lagerbedingungen
0 - 35 °C

Unverträgliche Materialien
Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
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Spezifische Endanwendungen
Dieses Produkt sollte nur für Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter
2-Phenoxyethanol
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 1
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m³): 5,7
Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 1
Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m³): 5,7
Kategorie für Kurzzeitwerte: I
Bemerkungen:
DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission).
Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.
(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.
 
Technische Regeln für Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TRGS 900 (Jan. 2006)
 

DNEL
2-Phenoxyethanol
Prüfdauer:  Expositionswege:  DNEL: 

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Dermal 10.42 mg/kg/Tag

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter Dermal 20.83 mg/kg/Tag

Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Inhalation 2.41 mg/m³

Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 5.7 mg/m³

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Inhalation 2.41 mg/m³

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 5.7 mg/m³

Kurzfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Oral 9.23 mg/kg/Tag

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Oral 9.23 mg/kg/Tag

Natrium P-cumenesulphonat
Prüfdauer:  Expositionswege:  DNEL: 

Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Dermal 48 µg/cm²

Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter Dermal 96 µg/cm²

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Dermal 68.1 mg/kg/Tag

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter Dermal 191 mg/kg/Tag

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Inhalation 6.6 mg/m³

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 37.4 mg/m³

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung Oral 3.8 mg/kg/Tag

PNEC
2-Phenoxyethanol

7.3.

8.1.
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Expositionswege:  Dauer der Aussetzung:  PNEC: 

Erde 1.31 mg/kg

Kläranlagen 36 mg/L

Pulsierende Freisetzung (Süßwasser) 3.44 mg/L

Seewasser 94.3 µg/L

Seewassersedimente 723.7 µg/kg

Süßwasser 943 µg/L

Süßwassersedimente 7.237 mg/kg

Natrium P-cumenesulphonat
Expositionswege:  Dauer der Aussetzung:  PNEC: 

Erde 16 µg/kg

Kläranlagen 100 mg/L

Pulsierende Freisetzung (Süßwasser) 1 mg/L

Seewasser 10 µg/L

Seewassersedimente 37.2 µg/kg

Süßwasser 100 µg/L

Süßwassersedimente 372 µg/kg

▼Begrenzung und Überwachung der Exposition
Generelle Kontrolle zum Verhindern unnötiger Freisetzung anwenden. 
Allgemeine Hinweise

Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig.
Expositionsszenarien

Für dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.
▼Expositionsgrenzwerte

Für die Inhaltsstoffe des Produktes liegen keine Expositionsgrenzen vor.
▼Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Es gelten die üblichen Vorkehrungsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts. Einatmen von Dämpfen 
vermeiden.

Hygienemaßnahmen
Bei jeder Pause in der Produktnutzung und bei Ende der Arbeiten sind exponierte Körperteile zu waschen. 
Besonders auf Hände, Unterarme und Gesicht achten.

Begrenzung der Umweltexposition
Keine besonderen Anforderungen.

Individuelle Schutzmaßnahmen
Allgemeine Schutzmaßnahmen

Nur Schutzausrüstung mit CE-Kennzeichnung verwenden.
Atemschutz

Typ Klasse Farbe Normen

Keine Besonderheiten 
bei normal 
vorgesehenem 

8.2.
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Typ Klasse Farbe Normen

Gebrauch.

Körperschutz
Keine besonderen Anforderungen.

Handschutz
Material Minimale Schichtdicke 

(mm)
Durchbruchzeit (min.) Normen

Keine Besonderheiten 
bei normal 
vorgesehenem 
Gebrauch

- - -

Augenschutz
Typ Normen

Keine Besonderheiten 
bei normal 
vorgesehenem 
Gebrauch.

-

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form

Flüssig
Farbe

Farblos
Geruch / Geruchsschwelle (ppm)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.
pH

~ 4,5
Dichte (g/cm³)

~ 1,0
Kinematische Viskosität

< 50 mPa.s
Partikeleigenschaften

Gilt nicht für Flüssigkeiten.
Zustandsänderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Erweichungspunkt/ -bereich (°C)
Gilt nicht für Flüssigkeiten.

Siedepunkt (°C)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Dampfdruck
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Relative Dampfdichte

9.1.
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Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.
Zersetzungstemperatur (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.
Explosions und Feuer Daten

Flammpunkt (°C)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Entzündbarkeit (°C)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Zündtemperatur (°C)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Explosionsgrenzen (% v/v)
Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser

Vollständig löslich
n-Octanol/Wasser Verteilungskoeffizient (LogKow)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.
Löslichkeit in Fett (g/L)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.
Sonstige Angaben
VOC (g/L)

0
Weitere physikalische und chemische Parameter

Es liegen keine Daten vor.
Brandfördernde Eigenschaften

Erfüllt nicht die Kriterien zum Oxidationsvermögen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität
Es liegen keine Daten vor.

Chemische Stabilität
Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgeführten Bedingungen stabil.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.

Unverträgliche Materialien
Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte
Das Produkt wird nicht abgebaut, wenn verwendet, wie in Abschnitt 1 angegeben.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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Akute Toxizität
Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Prüfmethode: OECD 423 
Spezies: Ratte 
Expositionswegen: Oral 
Test: LD50 
Ergebnis: 300-2000 mg/kg 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Prüfmethode: OECD 423 
Spezies: Ratte 
Expositionswegen: Oral 
Test: LD50 
Ergebnis: >2000 - 5000 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Spezies: Ratte 
Expositionswegen: Oral 
Test: LD50 
Ergebnis: >7000 mg/kg 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Prüfmethode: OECD 403 
Spezies: Ratte 
Expositionswegen: Inhalation 
Test: LC50 
Ergebnis: >6,41 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Prüfmethode: OECD 402 
Spezies: Kaninchen 
Expositionswegen: Dermal 
Test: LD50 
Ergebnis: >2000 mg/kg 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Prüfmethode: OECD 401 
Spezies: Ratte, männlichen/weiblichen 
Expositionswegen: Oral 
Test: LC50 
Ergebnis: 1840 mg/kg 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Spezies: Kaninchen 
Expositionswegen: Dermal 
Test: LD50 
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Ergebnis: >5000 mg/kg 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Prüfmethode: OECD 404 
Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Reizend) 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Schwere Augenschädigung/-reizung
Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Prüfmethode: OECD 405 
Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Leicht reizend) 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Prüfmethode: OECD 405 
Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Verursacht schwere Augenschäden) 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Sensibilisierung der Atemwege
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angaben über sonstige Gefahren
Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine bekannt.
Endokrinschädlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die 
Gesundheit hormonstörende Eigenschaften aufweisen.

Sonstige Angaben
Keine bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

11.2.
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Toxizität
Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Prüfmethode: OECD 203 
Spezies: Fisch, Brachydanio rerio 
Prüfdauer: 96 Stunden 
Test: LC50 
Ergebnis: > 100 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Spezies: Algen, Scenedesmus subspicatus 
Prüfdauer: 72 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: > 100 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Spezies: Krustentier, Daphnia magna 
Prüfdauer: 48 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: > 100 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Prüfmethode: OECD 203 
Spezies: Fisch, Brachydanio rerio 
Prüfdauer: 96 Stunden 
Test: LC50 
Ergebnis: >1 - 10 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Prüfmethode: DIN 38412 
Spezies: Algen 
Prüfdauer: 72 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: >10 - 100 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Spezies: Krustentier 
Prüfdauer: 48 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: >1 - 10 mg/L 
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Prüfmethode: OECD 203 
Spezies: Fisch, Oncorhynchus mykiss 
Umwelt-kompartiment : Süßwasser 
Prüfdauer: 96 Stunden 
Test: LC50 

12.1.
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Ergebnis: >1000 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Prüfmethode: EPA OTS 797.1050 
Spezies: Algen, Pseudokirchneriella subcapitata 
Umwelt-kompartiment : Süßwasser 
Prüfdauer: 96 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: 230 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Spezies: Krustentier, Daphnia magna 
Umwelt-kompartiment : Süßwasser 
Prüfdauer: 48 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: 1000 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Spezies: Fisch, Pimephales promelas 
Umwelt-kompartiment : Süßwasser 
Prüfdauer: 96 Stunden 
Test: LC50 
Ergebnis: 344 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Spezies: Wasserflöhe, Daphnia magna 
Prüfdauer: 48 Stunden 
Test: LC50 
Ergebnis: 488 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Prüfmethode: OECD 201 
Spezies: Algen, Scenedesmus subspicatus 
Umwelt-kompartiment : Süßwasser 
Prüfdauer: 48 Stunden 
Test: EC50 
Ergebnis: >100 mg/L 
Weitere Angaben: Source: ECHA 

Als nicht umweltschädlich klassifiziert.
Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Ergebnis: > 60 %  
Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit 
Test: OECD 301 F 

12.2.
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Produkt / Substanz Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block 
Ergebnis: ≥ 90 %  
Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit 
Test: OECD 301 E 

Produkt / Substanz Natrium P-cumenesulphonat 
Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit 

Produkt / Substanz 2-Phenoxyethanol 
Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit 

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die 
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit 
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung 
gestellt.

Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt ist nicht bioakkumulierbar

Mobilität im Boden
Es liegen keine Daten vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT- und/oder 
vPvB-Stoff entsprechen.

Endokrinschädlichen Eigenschaften
Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die 
Umwelt endokrinschädigende Eigenschaften aufweisen.

Andere schädliche Wirkungen
Keine bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt fällt nicht unter die Regeln für gefährliche Abfälle.
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen. Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.
Abfallschlüsselnr. (EWC)

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

Ungereinigte Verpackungen
Abfallschlüsselnr. (EWC)

07 06 99 Abfälle a. n. g.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.



Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2020/878

HYLINE HLU 3000
Seite: 14 / 16

14.1 
UN

14.2 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

14.3 
Transportgefahrenklassen

14.4 
PG*

14.5. 
Env**

Weitere 
Angaben:

ADR - - - - - -

IMDG - - - - - -

IATA - - - - - -

* Verpackungsgruppe
** Umweltgefahren

Anderes
Kein Gefahrgut nach ADR, IATA und IMDG.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Nicht zutreffend.

Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch

Nutzungsbeschränkungen
Nur für gewerbliche Anwender.

Bedarf für spezielle Schulung
Keine besonderen Anforderungen.

Der Störfallverordnung - Gefahrenkategorien / Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe
Nicht zutreffend.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004
5% - 15%
· Nichtionische tenside
< 5%
· Anionische Tenside
· Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL)

WGK-Einstufung
Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Anderes
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die 
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten 
bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur 
Verfügung gestellt.

Verwendete Quellen
VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
Detergenzien.
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).

14.6.
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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

Stoffsicherheitsbeurteilung
Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze (Abschnitt 3)
H302, Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319, Verursacht schwere Augenreizung.

▼Abkürzungen und Akronyme
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstrassen  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
ak = andere kontrollpflichtige Abfälle 
akb = andere kontrollpflichtige Abfälle mit Begleitscheinpflicht 
ATE = Schätzwert akute Toxizität  
BCF = Biokonzentrationsfaktor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité Européenne (Europäische Konformität) 
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung  
CSR = Stoffsicherheitsbericht  
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert 
EAK = Europäischer Abfallkatalog  
EINECS = Altstoffverzeichnis  
ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
EuPCS = Europäisches Produktkategorisierungssystem 
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien  
GWP = Potenzial zur Erwärmung der Erdatmosphäre 
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung  
IBC = Intermediate Bulk Container  
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten  
MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der 
Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution) 
nwg = Nicht wassergefährdend 
OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
RRN = REACH Registriernummer  
S = Sonderabfälle 
SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert. 
SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen  
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition  
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition  

15.2.
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UN = Vereinigte Nationen  
UVBC = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische 
Materialien. 
VOC = Flüchtige organische Verbindungen  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
WGK = Wassergefährdungsklasse 
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

Anderes
Nicht zutreffend.

Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch
JUBO

Anderes
Änderungen im Verhältnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt 1) dieses 
Sicherheitsdatenblatts sind mit eine Dreieck markiert.
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur für das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei 
Einsatz zusammen mit anderen Produkten.
Es wird empfohlen, dem tatsächlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhändigen. Die erwähnten 
Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.
Land-sprache: DE-de
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Ausstellungsdatum: 29.01.2015 Ersatz für das Datenblatt von: ---
"*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname: REINEX KALKLÖSER SPRAY
Artikel - Nr.: 1107, 521, 2262
Rezeptur - Nr.: n.v.
Registriernummer: n.a.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird
Verwendung: Entkalker Spray für harte und säurebeständige Oberflächen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten:

REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel
Telefon: +49 – 2305-92392-0, Telefax: +49 – 2305-21511, E-Mail: info@reinexchemie.de

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt:
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 27, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 Notrufnummer
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Telefon: +49 – 2305-92392-0 (8:00 – 17:00) Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)

Telefon : +43 1 406 43 43 (Österreich)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 1272/2008/EC:
Eye Irrit. 2 H 319
Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 1999/45/EC:
Keine.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.
Sind Ausnahmen anwendbar: Ja.
Signalwort: Achtung Gefahrenpiktogramme:
Bestandteil(e):

H - Sätze:
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P - Sätze:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Besondere Kennzeichnungen: Keine. 

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.
2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe

Gefährliche Inhaltstoffe:
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Wässrige Tensidlösung.
Gefährliche Inhaltstoffe:
CAS - Nr. Index - Nr. EG - Nr. Bezeichnung m% - Bereich Symbol R / H - Sätze
5949-29-1 n.a. 201-069-1 Zitronensäure (Monohydrat) 

REACH_ 01-2119457026-42-xxxx
1 - 5% Xi ; 

GHS07
R 36 ; 
H319

97489-15-1 n.v. 307-055-2 Sulfonsäuren, C14-17-sec-alkan, 
Natriumsalze 
REACH_01-2119489924-20-xxxx

1 - 3% Xi ; 
GHS05

R 38-41 ; 
H315 H318

Wortlaut der R-/H- Sätze: siehe unter Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

4.1.2 Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser abwaschen. 
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

4.1.3 Nach Augenkontakt:
Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

4.1.4 Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, CO2, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.
5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug. 
5.3.2 Zusätzliche Hinweise:

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Siehe Kapitel 8.2.2
Für gute Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Nicht in Oberflächengewässer oder 
Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden 
können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Für gute Lüftung sorgen.

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:
Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Für angemessene Lüftung sorgen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
n.v.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter

Bezeichnung des Stoffes Überwachungswert
Zitronensäure (Monohydrat) AGW Staub: 10 mg/m³ (einatembare Fraktion); 

3 mg/m³ (alveolengängige Fraktion)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen

Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.

8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnamen
8.2.2a Atemschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
8.2.2b Handschutz: Wiederholte oder andauernde Einwirkung Schutzhandschuhe gemäss EN 374.

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und 
Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, 
unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer.

8.2.2c Augenschutz: Schutzbrille
8.2.2d Körperschutz: Keine.
8.2.2e Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten. 
8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Gewässer nicht verunreinigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
9.1.1 Form: flüssig Farbe: farblos, klar Geruch: angenehm

Geruchsschwelle: n.v.

9.1.2 pH - Wert, unverdünnt: 2,8 – 3,4, pH - Wert, 1%ig in Wasser: n.v.
9.1.3 Siedepunkt / Siedebereich (°C): n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v.
9.1.4 Flammpunkt (°C): n.v., im geschlossenen Tiegel
9.1.5 Entzündlichkeit (EG A10 / A13): Nein.
9.1.6 Zündtemperatur (°C): n.v.
9.1.7 Selbstentzündlichkeit (EG A16): Nein.
9.1.8 Brandfördernde Eigenschaften: Nein.
9.1.9 Explosionsgefahr: Nein.
9.1.10 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: n.v., obere: n.v.
9.1.11 Dampfdruck: / Dampfdichte (Luft = 1): n.v. / n.v.
9.1.12 Dichte (g/ml): ca. 1,01
9.1.13 Löslichkeit (in Wasser): löslich  
9.1.14 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: n.v.
9.1.15 Viskosität: n.v.
9.1.16 Lösemittelgehalt (Gew.%): n.a.
9.1.17 Thermische Zersetzung (°C): n.v.
9.1.18 Verdunstungszahl: n.v.
9.2 Sonstige Angaben

n.v.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität

Keine.
10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen.
10.5 Unverträgliche Materialien

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
11.1.1 Stoffe: n.a.
11.1.2 Gemische

Akute Toxizität:
Einatmen: n.v.
Verschlucken: n.v.
Hautkontakt: n.v.
Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge): Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung: n.v.
Karzinogenität: n.v.
Mutagenität: n.v.
Reproduktionstoxizität: n.v.
Narkotische Wirkung: Keine.

11.1.3 – 
11.1.12

Erfahrungen aus der Praxis
n.v.

11.1.13 Erfahrungen aus der Praxis
Einstufungsrelevante Beobachtungen:
Keine.
Sonstige Beobachtungen:
Keine.
Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
Die enthaltenen Tenside sind zu mehr als 60% biologisch abbaubar. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial
n.v.

12.4 Mobilität im Boden
n.a.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.a.
12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v.
12.6.3 AOX - Hinweis: Nicht zutreffend.
12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Keine.
12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Empfehlung: D10 / R1 Abfallschlüssel - Nr.:

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem 
Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger 
festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
13.2 Für ungereinigte Verpackungen
13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. 
13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 

sind zu beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR IMDG IATA
Kein Gefahrgut im Sinne der oben erwähnten 
Vorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der oben 
erwähnten Vorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der 
oben erwähnten Vorschriften.

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen

14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Beförderungskategorie: 
Klassifizierungscode: 
Gefahrnummer: 
LQ: 

Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug)

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Keine.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch
15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.
15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
15.1.3 Störfallverordnung beachten: Nein.
15.1.4 Technische Anleitung Luft: Klasse Ziffer Anteil m%

n.a.

15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1 ; Einstufung nach VwVwS
15.1.6 Lagerklasse: 12
15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Nein.
15.1.8 Regelungsbereich der TRG 300 beachten: Nein.
15.1.9 Regelungsbereich des WRMG beachten: Ja.
15.1.10 Sonstige zu beachtende Vorschriften: DetV
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : 

Keine.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
R / H - Sätze aus Kapitel 3
R 36: Reizt die Augen.
R 38: Reizt die Haut.
R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 453/2010 erstellt.
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben 
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte 
übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.
Ausgestellt durch: 
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 27, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Daten - Eingang: 21.01.2015, rex_0439
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___________________________________________________________________ 

 

 

1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

1.1 Handelsname 

Reinex Kalklöser Spray Art.-Nr. 1107 

1.2 Verwendung der Zubereitung: 

Kalklöser 

 

1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten 

Reinex GmbH &Co. KG, Bladenhorster Str. 114, D-44575 Castrop-Rauxel 

Ansprechpartner: Herr Neumann / Mail: neumann@reinexchemie.de 

Auskunft / Notrufnummer: 02305-923920 / Bürozeit 8 -17 Uhr 

 

2. Mögliche Gefahren 

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt 

Nicht gefährlich im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG 

Für die Umwelt: Siehe Punkt 12. 

 

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 

Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. Einecs-Nr. Symbol             R-Sätze 

Natriumalkansulfonat  <5 85711-69-9 288-330-3     Xi                   38, 41 

Citronensäure   <5 5949-29-1 201-069-1     Xi                   36 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen 

entfällt 

Nach Hautkontakt 

Mit Wasser abwaschen. 

Nach Augenkontakt 

Mit Wasser spülen. 

Nach Verschlucken 

Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, ggf. Arzt konsultieren. 

Zusätzliche Hinweise: keine 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Geeignete Löschmittel 

Wassersprühstrahl / Schaum / CO

2

 / Trockenlöschmittel 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel 

keine bekannt 

Besondere Gefährdung durch Stoff/Zubereitung selbst, Verbrennungsprodukte oder Gase  

nicht zu erwarten. 

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 

Nicht erforderlich 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 

Nicht erforderlich 

Umweltschutzmaßnahmen 

Die Entweichung größerer Mengen eindämmen. 
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Verfahren zur Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. 

 

7.Handhabung und Lagerung 

 

7.1 Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

keine erforderlich 

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz 

Produkt selbst unterhält keine Verbrennung 

 

7.2 Lagerung 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich 

Zusammenlagerungshinweise 

Keine 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  

keine 

 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 

 

Bestandteile mit arbeitplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten  

 

Chem. Bezeichnung  % Bereich  Grenzwert Spitzenbegr. Kategorie CAS 

_________________________________________________________________________________ 

keine 

 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Atemschutz: Nicht erforderlich 

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe verwenden. Hinweise des Herstellers beachten. 

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille tragen. 

Körperschutz: Chemikalienschutzkleidung. Hinweise des Herstellers beachten. 

Weitere Hinweise: Schutzausrüstung bei Haushaltspackungen nicht erforderlich. 

Hygienemaßnahmen: Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getränkte Kleidung 

sofort ausziehen. Hautverschmutzung mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen: 

Keine besonderen 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Erscheinungsbild 

Form:     flüssig 

Farbe:     farblos, klar 

Geruch:     citrone 

 

9.2 Sicherheitsrelevante Daten  

pH-Wert ( unverdünnt):   3 

pH-Wert ( 1%ig ):   3 

Schmelzpunkt / Schmelzbereich ( C ): <0 

Siedepunkt / Siedebereich / C ): ca.100 
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Flammpunkt in C:   kein 

Entzündlichkeit:    keine 

Zündtemperatur in C:   n.r.  

Selbstentzündlichkeit :   nicht selbstentzündlich 

Brandfördernde Eigenschaften  keine 

Explosionsgefahr:   keine 

untere Explosionsgrenze ( Vol.% ): entfällt 

obere Explosionsgrenze ( Vol. %): entfällt 

Dampfdruck ( mbar ):   23 

Dichte bei 20C ( g/ml ):   1,02 

Schüttdichte ( g/ l ):   nicht anwendbar 

Löslichkeit in Wasser:   unbegrenzt 

Löslichkeit in Lösemitteln  begrenzt 

Viskosität bei 20C ( mPa s ):  ca.10 

 

10.Stabilität und Reaktivität 

Zu vermeidende Bedingungen 

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung sind keine Reaktionen zu erwarten. 

Zu vermeidende Stoffe 

keine bekannt geworden 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 

keine bekannt 

 

11. Angaben zur Toxikologie  

Einstufung gemäß EG-Zubereitungsrichtlinie / Berechnungsverfahren 

Toxizität:   LD50 > 2000 mg/kg (Ratte oral) 

 

Primäre Reizwirkung 

an der Haut:   keine 

am Auge:   schwach, nicht kennzeichnungspflichtig 

auf die Atmungsorgane: keine 

Sensibilisierung:  Bisher nicht bekannt geworden. 

 

Subakute bis chronische Toxizität 

Krebserregende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende, narkotisierende Wirkung 

vom Produkt sind keine derartigen Wirkungen bekannt. 

Erfahrungen am Menschen 

Aus dem Anwenderkreis sind keine nachteiligen Auswirkungen bekannt geworden 

 

12.Angaben zur Ökologie 

Biologische Abbaubarkeit:  Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend den 

Anforderungen der EU-Detergenzienrichtlinien für Tenside 

durchschnittlich mindestens 90% biologisch abbaubar. 

Wassergefährdungsklasse:  (1) schwach wassergefährdend gemäß VwVwS 

 

13. Hinweise zu Entsorgung 

 

AVV-Abfallschlüssel Produkt:    20 01 30 ( Reinigungsmittel) 

AVV-Abfallschlüssel Verpackung gereinigt:  20 01 39 ( Kunststoff ) 

 

Entsorgung des Produktes: 

Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigen. 
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Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigen. 

 

14. Angaben zum Transport 

 

Landtransport ( ADR / RID / GGVS / GGVE ) 

Klasse / Ziffer: 

UN-Nummer: 

Gefahr-Nr: 

Bezeichnung des Gutes: 

Bemerkungen:   Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

 

15. Vorschriften 

 

15.1 Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie / Gefahrstoffverordnung 

Gefahrensymbol / Gefahrenbezeichnung: keine 

 

R-Sätze: keine 

 

S-Sätze: keine 

 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:  

entfällt. 

 

15.2 Nationale Vorschriften ( D ) 

 

Beschäftigungsbeschränkung: keine  

Störfallverordnung:   keine 

Technische Anleitung Luft:  keine 

 

Weitere Angaben zu Vorschriften: Die in der Zubereitung enthaltenden Tenside erfüllen die 

     Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der 

Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 

 

16. Sonstige Angaben 

Voller Wortlaut der unter Punkt 3 aufgeführten R-Sätze 

R36 Reizt die Augen. 

R38 Reizt die Haut 

R41 Gefahr ernster Augenschäden 

 

Weitere Angaben 

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine 

Zusicherung einer Produkteigenschaft im Sinne einer technischen Spezifikation dar. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator  

Somat Klarspüler 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Maschinen-Geschirrspülmittel 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH  

Henkelstr. 67 

D-40589 Düsseldorf 

Tel.:  ++49 (0)211-797 0 

 

SDB.HenkelWM@henkel.com   

 

1.4. Notrufnummer  

Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 

Verfügung.   

 

Das Produkt ist den "Informationszentren für Vergiftungsfälle in der Bundesrepublik Deutschland" gemeldet. Diese Zentren 

erteilen in Vergiftungsfällen Tag und Nacht telefonisch Auskunft. Zentraler Gift-Notruf: 030/19240  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Richtlinie 1999/45/EG (DPD): 
 

Keine toxikologische Einstufung. 
 

Keine umweltbezogene Einstufung 
 

 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Eye Irrit. 2 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnungselemente (CLP): 
 
 

Gefahrenpiktogramm: 

 
 

 

Signalwort: Achtung  
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Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.  

   
 

EUH208 Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 
 

 

Sicherheitshinweis: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

P280 Augenschutz tragen.  

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.  
 

 

 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe  

 

 

3.2. Gemische  

 

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 1272/2008/EG (CLP) : 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

EINECS REACH-Reg. No. Gehalt Einstufung 

Alkohole, C13-15-verzweigt und linear 

12.6-EO/2.1-BuO 
111905-53-4 

  >=   1- <   9 % Schwere Augenreizung. 2 

H319 

Alkohol, C13-15-verzweigt und linear, 

butoxyliert ethoxyliert 

111905-53-4 

  >=   1- <   9 % Schwere Augenreizung. 2 

H319 

Reizwirkung auf die Haut 2 
H315 

Zitronensäure 

77-92-9 

201-069-1 01-2119457026-42 

 

>=   1- <   2 % Schwere Augenreizung. 2 

H319 

 

Bis zum 1. Juni 2015 wird die Gefahreneinstufung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) angegeben, 

wenn entsprechende Informationen vorliegen. Das Fehlen einer Angabe zur Einstufung impliziert nicht, daß der Inhaltsstoff nicht 

eingestuft ist. Ist keine Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) angegeben, beachten Sie bitte die 

Gefahreneinstufung gemäß Richtlinie  67/548/EWG. 

 

Vollständiger Wortlaut der H-Sätze, die als Kürzel aufgeführt werden, siehe Kapitel 16 "Sonstige Angaben". 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 1999/45/EG (DPD) :  

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

EINECS REACH-Reg. No. Gehalt Einstufung 

Alkohole, C13-15-verzweigt und linear 

12.6-EO/2.1-BuO 
111905-53-4 

  >=   1 - <   9  % Xi - Reizend;  R36/38 

Alkohol, C13-15-verzweigt und linear, 

butoxyliert ethoxyliert 

111905-53-4 

  >=   1 - <   9  % Xi - Reizend;  R36/38 

Zitronensäure 
77-92-9 

201-069-1 01-2119457026-42 

 

>=   1 - <   2  % Xi - Reizend;  R36 

 

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die als Kürzel aufgeführt werden, siehe Kapitel 16 "Sonstige Angaben". 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 

Allgemeine Hinweise:  

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

 
 

Einatmen: 

Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen. 
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Hautkontakt: 

Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. 

 
 

Augenkontakt: 

Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen. 

 
 

Verschlucken: 

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Person bei Bewusstsein ist). 

 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Nach Einatmen: Reizung der Atemwege, Husten. Bei Einatmen großer Mengen Stimmritzenkrampf mit Atemnot.  

 

Nach Hautkontakt: Vorübergehende Reizung der Haut (Rötung, Schwellung, Brennen).  

 

Nach Augenkontakt: Mäßige bis starke Reizung der Augen (Rötung Schwellung, Brennen, Tränen), die auch zeitlich 

verzögert auftreten kann.  

 

Nach Verschlucken: Verschlucken kann Reizungen im Mund, Hals und Verdauungstrakt, Durchfall und Erbrechen 

hervorrufen. Erbrochenes kann in die Lunge gelangen und Schäden verursachen (Aspiration).  

 

 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Nach Einatmen: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Hautkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Augenkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Einmalige Verabreichung einer kohlensäurefreien Flüssigkeit (Wasser, Tee).  

Nach Verschlucken: Bei Aufnahme größerer oder unbekannter Mengen Gabe eines Entschäumers (Dimeticon oder 

Simeticon).  

 
 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 

Wassersprühstrahl (wenn möglich Vollstrahl vermeiden). Löschmaßnahmen der Umgebung anpassen. Entstehungsbrände können 

mit handelsüblichen Feuerlöschern/Löschmitteln bekämpft werden. Das Produkt selbst brennt nicht. 

 
 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 

keine 

 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Es können gefährliche Verbrennungsprodukte durch Pyrolyse und/oder Kohlenmonoxid entstehen. 

 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Persönliche Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 

 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Bei Austritt größerer Mengen Feuerwehr benachrichtigen.  

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  

Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.  

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  

 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  

 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.  

 
 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

Hinweise in Abschnitt 8 beachten  
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 
 

Hygienemaßnahmen:  

Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzung mit 

viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege.  

Schutzausrüstung nur bei gewerblicher Handhabung oder großen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich.  

 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

trocken, zwischen +5 und +40°C lagern  

Nationale Vorschriften beachten.  

 
 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen  

Maschinen-Geschirrspülmittel 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

 

Nur relevant bei professioneller/industrieller Verwendung 

 

 

8.1. Zu überwachende Parameter  

Gültig für  

Deutschland 

 

Enthält keine Komponenten mit Arbeitsplatzgrenzwerten.  

  
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
 

Atemschutz:  

Nicht erforderlich. 

 
 

Handschutz:  

Für den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe der Chemikalienschutzkategorie III aus Spezial-Nitril 

(Materialstärke >0,1 mm, Durchdringungszeit > 480 min Klasse 6) nach EN 374 empfohlen. Für den längeren und 

wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer sein 

können, als die nach EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische 

Eignung (z.B. mechanische und thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei ersten 

Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Einmal-Chemikalienschutzhandschuhe 

regelmäßig zu wechseln und einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit 

einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen. 

 
 

Augenschutz:  

Dicht schließende Schutzbrille tragen. 

 
 

Körperschutz:  

Chemikalienschutzkleidung. Hinweise des Herstellers beachten. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

 

Die folgenden Daten sind für das gesamte Gemisch anzuwenden:  

Aussehen   Flüssigkeit 

klar 

farblos 

 

Geruch  citrus  

 

 

pH-Wert 

(20 °C (68 °F); Konz.: 100 % Produkt) 

 2,1 - 2,5 

Siedebeginn  Nicht anwendbar 
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Flammpunkt  100 °C (212 °F)Kein Flammpunkt bis 100 °C. Wässrige 

Zubereitung. 

Zersetzungstemperatur  Nicht anwendbar 

Dampfdruck  Nicht anwendbar 

Dichte 

(20 °C (68 °F)) 

 1,007 - 1,017 g/cm3 

Schüttdichte  Nicht anwendbar 

Viskosität  

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Konz.: 100 % 

Produkt) 

 < 30 mPa.s 

Viskosität (kinematisch)  Nicht anwendbar 

Explosive Eigenschaften  Nicht anwendbar 

Löslichkeit qualitativ  Nicht anwendbar 

Erstarrungstemperatur  Nicht anwendbar 

Schmelzpunkt  Nicht anwendbar 

Entzündbarkeit  Nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur  Nicht anwendbar 

Explosionsgrenzen  Nicht anwendbar 

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser  Nicht anwendbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit  Nicht anwendbar 

Dampfdichte  Nicht anwendbar 

Oxidierende Eigenschaften  Nicht anwendbar 

 

9.2. Sonstige Angaben 
 

Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität  

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe Abschnitt Reaktivität 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.5. Unverträgliche Materialien  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

 

Akute orale Toxizität: 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert 

 

Aufnahmeweg Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Alkohole, C13-15-

verzweigt und linear 12.6-

EO/2.1-BuO 
111905-53-4 

LD50 2.000 mg/kg oral  Ratte nicht spezifiziert 

 

Alkohol, C13-15-
verzweigt und linear, 

butoxyliert ethoxyliert 

111905-53-4 

LD50 > 2.000 mg/kg oral  Ratte  

 

Zitronensäure 

77-92-9 

LD50 11.700 mg/kg oral  Ratte OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 
 

v 
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Akute dermale Toxizität: 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert 

 

Aufnahmeweg Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Zitronensäure 
77-92-9 

LD50 > 2.000 mg/kg dermal  Ratte  

 

 
 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Zitronensäure 
77-92-9 

leicht reizend  Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung: 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Zitronensäure 
77-92-9 

Gefahr ernster Augenschäden  Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

 

 

 

Keimzell-Mutagenität: 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Studientyp / 

Verabreichungsro

ute 

Metabolische 

Aktivierung/ 

Expositionszeit 

Spezies Methode 

Zitronensäure 

77-92-9 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne  Ames Test 

 

 
 

 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

 

Toxizität (Fisch): 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Studie der 

akuten 

Toxizität 

Exposition

sdauer 

Spezies Methode 

Alkohol, C13-15-verzweigt 

und linear, butoxyliert 

ethoxyliert 
111905-53-4 

LC50 > 1 - 10 mg/l  Fish 48 h Leuciscus idus OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

LC50 > 250 mg/l  Fish 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15 

 

 
 

Toxizität (Daphnia): 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Studie der 

akuten 

Toxizität 

Exposition

sdauer 

Spezies Methode 

Alkohol, C13-15-verzweigt 

und linear, butoxyliert 
ethoxyliert 

111905-53-4 

EC50 > 1 - 10 mg/l  Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 

Test) 
Zitronensäure 

77-92-9 

EC50 275 mg/l  Daphnia 24 h Daphnia magna  

 

 
 

Toxizität (Algea): 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Studie der 

akuten 

Toxizität 

Exposition

sdauer 

Spezies Methode 

Zitronensäure 
77-92-9 

EC50 > 640 mg/l  Algae 7 d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 

 
 

 



 

SDB-Nr.: 3391   V004.4 
 

Somat Klarspüler 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis/Wert Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode 

Alkohol, C13-15-verzweigt 

und linear, butoxyliert 

ethoxyliert 
111905-53-4 

leicht biologisch abbaubar keine Daten > 60 % OECD Guideline 301 F (Ready 

Biodegradability: Manometric 

Respirometry Test) 

Zitronensäure 

77-92-9 

leicht biologisch abbaubar aerob 79 % OECD Guideline 301 D (Ready 

Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 

Keine Bioakkumulation.  

 

12.4. Mobilität im Boden 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

LogKow Biokonzentrationsfakt

or (BCF) 

Expositions

dauer 

Spezies Temperatur Methode 

Zitronensäure 

77-92-9 

-1,72    20 °C EU Method A.8 

(Partition Coefficient) 
 

 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT oder vPvB bewertet wurden. 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen  

Uns sind weitere Schadwirkungen des Produkts auf die Umwelt nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Entsorgung des Produktes: 

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. 
 

Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1. UN-Nummer 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.4. Verpackungsgruppe 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.5. Umweltgefahren 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 

IBC-Code 
 

 Nicht anwendbar 

 

 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

 

 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

 

 

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland): 
 

 

 

WGK:  WGK = 2, wassergefährdendes Produkt. Einstufung nach Prüfdaten am 

Gemisch. Anhang 4.4 der VwVwS vom 27.Juli 2005. 

 

Lagerklasse gemäß TRGS 510:  10  
 
 

 

Inhaltsstoffangabe gemäß Detergenzienverordnung 648/2004/EG  

 

5 - 15 %   nichtionische Tenside 

Weitere Inhaltsstoffe   Duftstoffe 

   Limonene 

   Konservierungsmittel 

   Methylchloroisothiazolinone 

   Methylisothiazolinone 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgeführt. Vollständiger Wortlaut aller Abkürzungen im vorliegenden 

Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt: 

R36 Reizt die Augen.  

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  

 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

  
 

 

Weitere Informationen:  

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im 

Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht 

die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  

 
 

 

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält Änderungen gegenüber der Vorversion in Kapitel:  2, 3, 6, 11, 16 
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Küchenreiniger

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Reiniger

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 98-108
63599 Biebergemünd

Telefon: 0 60 50 / 97 10 12
Telefax: 0 60 50 / 97 10 90
E-Mail: info@strauss.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.:  01 406 43 43   (von außerhalb Österreichs 
Tel.: +43 1 406 43 43)

Notrufnummer der Gesellschaft:
+1 872 5888271 (DTR)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Eye Dam. 1 H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Skin Corr. 1 H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Gefahr

H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  P102-Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen.
P260-Dampf oder Aerosol nicht einatmen.  P280-Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder 
duschen.  P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P405-Unter Verschluss aufbewahren.
P501-Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Schwefelsäure, Mono-C12-16-alkylester, Natriumsalze
Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert
Dinatriummetasilicat, pentahydrat

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119475104-44-XXXX
Index 603-096-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 203-961-6
CAS 112-34-5
% Bereich 5-<10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Eye Irrit. 2, H319

Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. ---
CAS 78330-20-8
% Bereich 5-<10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
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Dinatriummetasilicat, pentahydrat
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index 014-010-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 229-912-9
CAS 10213-79-3
% Bereich 5-<10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Schwefelsäure, Mono-C12-16-alkylester, Natriumsalze
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119489464-26-XXXX
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 277-362-3
CAS 73296-89-6
% Bereich 1-<10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Eye Dam. 1, H318: >=20 %
Eye Irrit. 2, H319: >=10 %

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 
wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Einatmen
Person aus Gefahrenbereich entfernen.
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), 
Arzt konsultieren.
Nicht behandelte Verätzungen führen zu schwer heilenden Wunden.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.
Unverletztes Auge schützen.
Augenärztliche Nachkontrolle.

Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
Verätzungen von Haut sowie Schleimhäuten möglich.
Nekrosen
Gefahr ernster Augenschäden.
Schädigung der Hornhaut.
Erblindungsgefahr.
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Verschlucken:
Schmerzen im Mund und in der Kehle
Magen-Darm-Beschwerden
Perforation der Speiseröhre
Magenperforation

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wassersprühstrahl/Schaum/CO2/Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können sich bilden:
Kohlenoxide
Schwefeloxide
Giftige Gase

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.
Je nach Brandgröße
Ggf. Vollschutz.
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus 
Abschnitt 8 tragen.
Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.
Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2 Einsatzkräfte
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 
entsorgen.
Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.
Neutralisieren möglich (nur vom Fachmann).
Verdünnung mit Wasser möglich.
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Restmenge mit viel Wasser spülen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Für gute Raumlüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Augenwaschstation und Sicherheitsdusche sollten sich in der Nähe des Verarbeitungsbereichs befinden.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.
Nicht zusammen mit Säuren lagern.
Keine alkaliunbeständigen Materialien verwenden.
Bei Raumtemperatur lagern.
Trocken lagern.
Lagerklasse siehe Abschnitt 15.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.
Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis, sowie Empfehlungen für die Gefährdungsermittlung, beachten.
Gefahrstoffinformationssysteme, z.B. der Berufsgenossenschaften, der chemischen Industrie oder verschiedene Branchen,
je nach Anwendung, heranziehen (Baustoffe, Holz, Chemie, Labor, Leder, Metall).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Chem. Bezeichnung 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
AGW:    10 ppm (67 mg/m3) (AGW), 10 ppm (67,5 
mg/m3) (EU)

Spb.-Üf.:    1,5(I) (AGW), 15 ppm (101,2 mg/m3) 
(EU)

   ---

Überwachungsmethoden:
-

IFA 7569 (Glykolester, Glykolether, Methacrylsäuremethylester) - 2013 - EU 
project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 34-1 (2004)

BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, Y, 11

Chem. Bezeichnung 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
MAK-Tmw / TRK-Tmw:    10 ppm (67,5 mg/m3) 
(MAK-TMW, EU)

MAK-Kzw / TRK-Kzw:    15 ppm (101,2 mg/m3) 
(MAK-KZW, EU)

MAK-Mow:  ---

Überwachungsmethoden:
-

IFA 7569 (Glykolester, Glykolether, Methacrylsäuremethylester) - 2013 - EU 
project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 34-1 (2004)

BGW:    --- Sonstige Angaben:    ---

Schwefelsäure, Mono-C12-16-alkylester, Natriumsalze
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng
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 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,096 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,0096 mg/l
 Umwelt - sporadische 

(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,036 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 1084 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 3,37 mg/kg

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,337 mg/kg

 Umwelt - Boden  PNEC 0,616 mg/kg
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 2440 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 24 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 85 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 4060 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 285 mg/m3

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,11 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 11 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 4,4 mg/kg

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,44 mg/kg

 Umwelt - Boden  PNEC 0,32 mg/kg
 Umwelt - 

Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 100 mg/l

 Umwelt - oral (Futter)  PNEC 56 mg/kg
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 

Effekte
DNEL 7,5 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 10 mg/kg 
bw/d

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 40,5 mg/m3

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 5 mg/kg 
bw/d

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 6,25 mg/kg 
bw/d

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 5 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - oral Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 67,5 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Kurzzeit, 
systemische Effekte

DNEL 89 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 67,5 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 20 mg/kg
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Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 101,2 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 67,5 mg/m3

       AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.  E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - 
Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "= ="  = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die 
lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. 
Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende 
nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 
Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = 
Arbeitsplatzrichtwert. H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder 
Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann 
auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. 
Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-
Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des 
entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.
** = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der 
Überarbeitung.
TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO 
nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = 
Reproduktionstoxisch -  Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - 
Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

       MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - 
Tagesmittelwert, A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, TE = Toxizitäts-äquivalenzfaktoren (TE) nach 
NATO/CCMS 1988.
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | 
MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert, A = 
alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungzeitraum, TE = Toxizitäts-
äquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | 
MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert | 
BGW = Biologischer Grenzwert.  VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung 
am Arbeitsplatz | 
Sonstige Angaben: H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. 
Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah =  Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. 
Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf 
krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im 
Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
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Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische 
und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.
Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).
EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung 
chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".
TRGS 402 (Deutschland) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:
Schutzhandschuhe, alkalibeständig, benutzen (EN ISO 374).
Gegebenenfalls
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)
Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus PVC (EN ISO 374)
Mindestschichtstärke in mm:
0,5
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
>= 480
Handschutzcreme empfehlenswert.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:
Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Österreich).
Filter A P2 (EN 14387), Kennfarbe braun, weiß
Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte beachten.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Entzündbarkeit: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Untere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Obere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Flammpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
pH-Wert: 13,5
Kinematische Viskosität: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Löslichkeit: Löslich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.
Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Dichte und/oder relative Dichte: 1,08 g/cm3
Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht für Flüssigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2 Chemische Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Kontakt mit starken Säuren meiden (Reaktionswärmeentwicklung möglich).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt

10.5 Unverträgliche Materialien
Kontakt mit starken Säuren meiden.
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Kontakt mit alkaliunbeständigen Materialien meiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
Küchenreiniger
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: ATE >2000 mg/kg     berechneter 

Wert
Akute Toxizität, dermal: k.D.v.
Akute Toxizität, inhalativ: k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

k.D.v.

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

k.D.v.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

Keimzellmutagenität: k.D.v.
Karzinogenität: k.D.v.
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Reproduktionstoxizität: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Symptome: k.D.v.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >5000 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, oral: LD50 2410 mg/kg     Maus OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
 fasted animals

Akute Toxizität, dermal: LD50 2764 mg/kg     Kaninchen OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Akute Toxizität, inhalativ: LC50 >29 ppm       Ratte OECD 403 (Acute 
Inhalation Toxicity)

Stäube oder 
Nebel

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nicht reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nein 
(Hautkontakt)

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ 
Chinese 
hamster

Keimzellmutagenität: Maus OECD 475 
(Mammalian Bone 
Marrow Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ 
Chinese 
hamster

Reproduktionstoxizität: 1000 mg/kg     Ratte OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Negativ, 
Analogieschluss

Aspirationsgefahr: Nein
Symptome: Atembeschwerd

en, Atemnot, 
Durchfall, 
Husten, 
Schleimhautreiz
ung, 
Schwindel, 
Tränen der 
Augen, Übelkeit

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 250 mg/kg     Ratte

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), 
dermal:

NOAEL < 200 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 411 
(Subchronic Dermal 
Toxicity - 90-day 
Study)

Männchen
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Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), 
inhalativ:

NOAEL 14 ppm       Ratte Dämpfe

Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 300-2000 mg/kg Ratte
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nicht reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Dam. 1

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nein 
(Hautkontakt)

Dinatriummetasilicat, pentahydrat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 847 mg/kg Ratte
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Ätzend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Gefahr ernster 
Augenschäden.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Nicht 
sensibilisierend

Schwefelsäure, Mono-C12-16-alkylester, Natriumsalze
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Analogieschluss

Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Analogieschluss

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Skin Irrit. 2, 
Analogieschluss

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

>=10 %         Eye Irrit. 2

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

>=20 %         Eye Dam. 1

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Dam. 1

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nein 
(Hautkontakt), 
Analogieschluss

Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ, 
Analogieschluss

Keimzellmutagenität: OECD 475 
(Mammalian Bone 
Marrow Chromosome 
Aberration Test)

Negativ, 
Analogieschluss

Reproduktionstoxizität: NOEL 250 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Analogieschluss

Aspirationsgefahr: Nein

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
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Küchenreiniger
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

Sonstige Angaben: Keine 
sonstigen, 
einschlägigen 
Angaben über 
schädliche 
Wirkungen auf 
die Gesundheit 
vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
Küchenreiniger
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: k.D.v.
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

k.D.v.

12.1. Toxizität, Algen: k.D.v.
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Das (Die) in 
dieser 
Zubereitung 
enthaltene(n) 
Tensid(e) 
erfüllt(erfüllen) 
die 
Bedingungen 
der 
biologischen 
Abbaubarkeit 
wie sie in der 
Verordnung 
(EG) Nr. 
648/2004 über 
Detergenzien 
festgelegt sind. 
Unterlagen, die 
dies 
bestätigen, 
werden für die 
zuständigen 
Behörden der 
Mitgliedsstaaten
 bereit gehalten 
und nur diesen 
entweder auf 
ihre direkte 
oder auf Bitte 
eines 
Detergentienher
stellers hin zur 
Verfügung 
gestellt.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.
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12.4. Mobilität im 
Boden:

k.D.v.

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.

12.6. 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

12.7. Andere 
schädliche Wirkungen:

Keine Angaben 
über andere 
schädliche 
Wirkungen für 
die Umwelt 
vorhanden.

Sonstige Angaben: DOC-
Eliminierungsgr
ad (organische 
Komplexbildner)
 >= 80%/28d: 
n.a.

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 48h >=100 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 1300 mg/l Lepomis 
macrochirus

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >100 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: NOEC/NOEL 96h >100 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 76 % OECD 301 D 
(Ready 
Biodegradability -
Closed Bottle 
Test)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 100 % activated sludge OECD 302 B 
(Inherent 
Biodegradability -
Zahn-
Wellens/EMPA 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 0,9-1 OECD 117 
(Partition 
Coefficient (n-
octanol/water) - 
HPLC method)

Gering

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff
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Bakterientoxizität: EC10 30min >1995 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

Sonstige Angaben: Enthält keine 
organisch 
gebundene 
Halogene, die 
zum AOX-Wert 
im Abwasser 
beitragen 
können.

Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 10-100 mg/l Leuciscus idus DIN 38412 T.15
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 12,5 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >100 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Analogieschluss

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h 10-100 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

DIN 38412 T.9

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >60 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar, 
Analogieschluss

Bakterientoxizität: EC10 17h 48 mg/l activated sludge DIN 38412 T.8
Sonstige Angaben: COD 2500 mg/g
Sonstige Angaben: BOD 30d 1650 mg/g

Dinatriummetasilicat, pentahydrat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 210 mg/l Brachydanio rerio
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 1700 mg/l Daphnia magna

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h 207 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Anorganische 
Produkte sind 
durch 
biologische 
Reinigungsverfa
hren nicht aus 
dem Wasser 
eliminierbar.

Schwefelsäure, Mono-C12-16-alkylester, Natriumsalze
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
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12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 34d 0,11 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 210 
(Fish, Early-Life 
Stage Toxicity 
Test)

Analogieschluss

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 0,14 mg/l Daphnia magna Analogieschluss

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 1,3 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

Analogieschluss

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 2,8 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Analogieschluss

12.1. Toxizität, Algen: EC20 72h >20 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

Regulation (EC) 
440/2008 C.3 
(FRESHWATER 
ALGAE AND 
CYANOBACTER
IA, GROWTH 
INHIBITION 
TEST)

Analogieschluss

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

27d 97 % OECD 303 A 
(Simulation Test -
Aerobic Sewage 
Treatment - 
Activated Sludge 
Units)

Leicht 
biologisch 
abbaubar, 
Analogieschluss

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -2,1

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc 316

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

Bakterientoxizität: 3h 680 mg/l activated sludge Regulation (EC) 
440/2008 C.11 
(BIODEGRADAT
ION - 
ACTIVATED 
SLUDGE 
RESPIRATION 
INHIBITION)

Analogieschluss

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Empfehlung:
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.
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Für verunreinigtes Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Behälter vollständig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1719
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (DINATRIUMMETASILIKAT)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: III
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Tunnelbeschränkungscode: E
Klassifizierungscode: C5
LQ: 5 L
Beförderungskategorie: 3

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1719
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (DISODIUM METASILICATE)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: III
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): Nicht zutreffend
EmS: F-A, S-B

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1719
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
UN 1719 Caustic alkali liquid, n.o.s. (DISODIUM METASILICATE)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: III
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein.
Vorschriften für die Sicherung sind von allen an der Beförderung beteiligten Personen zu beachten.
Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfällen sind zu treffen.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stückgut, daher nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.
Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.
Sondervorschriften (special provisions) beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:
Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 94/33/EG)!
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 0 %
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Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 2

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:
Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub  (anorgan. und organ. Stoffe, 
allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 10,00 -< 25,00 %
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe  (nicht staubförmige org. 
Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 10,00 -< 25,00 %

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).
Arbeitsplatzgrenzwerte/Biologische Grenzwerte siehe Abschnitt 8.
Die TRGS 401 (Deutschland) "Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen" beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510:
8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

VbF (Österreich): entfällt
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).
Nationale Vorgaben/Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln sind anzuwenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: n.a.
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrgütern erforderlich.
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Verwendete Bewertungsmethode

Eye Dam. 1, H318 Einstufung aufgrund des pH-Wertes.
Skin Corr. 1, H314 Einstufung aufgrund des pH-Wertes.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Dam. — Schwere Augenschädigung
Skin Corr. — Ätzwirkung auf die Haut
Eye Irrit. — Augenreizung
Acute Tox. — Akute Toxizität - oral
Met. Corr. — Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
STOT SE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Atemwegsreizungen
Skin Irrit. — Reizwirkung auf die Haut
Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch

Wichtige Literatur und Datenquellen:
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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).
Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).
Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.
ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).
Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).
EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung.
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
alkoholbest. alkoholbeständig
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight (= Körpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)
DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)
dw dry weight (= Trockengewicht)
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= 
Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x 
%)
EG Europäische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Europäischen Normen
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration 
mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))
etc., usw. et cetera, und so weiter
EU Europäische Union
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
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Fax. Faxnummer
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl. inklusive, einschließlich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden
Konz. Konzentration
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane 
letale Dosis))
LGK Lagerklasse
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprüft
n.v. nicht verfügbar
NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
org. organisch
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
Tel. Telefon
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
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UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 
Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)
UV Ultraviolett
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)
WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)
WGK1 schwach wassergefährdend
WGK2 deutlich wassergefährdend
WGK3 stark wassergefährdend
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator  

Pril Original 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Vorgesehene Verwendung: 

Manuelle Geschirrspülmittel 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

Henkel AG & Co. KGaA  

. 

D-40191 Düsseldorf 

Tel.:  ++49 (0)211-797 0 

 

SDB.HenkelWM@henkel.com   

 

1.4. Notrufnummer  

Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 

Verfügung.   

 

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfügbar.  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Skin Sens. 1 
 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Eye Irrit. 2 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnungselemente (CLP): 
 
 

Gefahrenpiktogramm: 

 
 

 

Signalwort: Achtung  
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Gefahrenhinweis: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  

H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
 

 

Sicherheitshinweis: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 

bereithalten.  

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen.  

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.  

P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
 

 

 
 

Enthält:  

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 

 

 
 

2.3. Sonstige Gefahren  

 

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 

Folgende Substanzen sind in einer Konzentration ≥  der Konzentrationsgrenze für die Darstellung nach Abschnitt 3 

vorhanden und erfüllen die Kriterien für PBT/vPvB, oder wurden als Endokrine Disruptoren (ED) identifiziert: 

 

Dieses Gemisch enthält keine Substanzen in einer Konzentration ≥ der Konzentrationsgrenze für die Darstellung nach 

Abschnitt 3, die als PBT, vPvB oder ED eingestuft sind. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

 

3.2. Gemische  
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Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 1272/2008/EG (CLP) : 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

EG-Nummer 

REACH-Reg. No. 

Konzentration Einstufung Spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte 

(SCL), M-Faktoren und ATE-

Werte 

Zusätzliche 

Informationen 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 

500-234-8 

01-2119488639-16 
 

>=   5- <   7 %  Skin Irrit. 2, Dermal,  H315 

Eye Dam. 1,  H318 

Aquatic Chronic 3,  H412 

 

Eye Irrit. 2; H319; C 5 - < 10 

% 

Eye Dam. 1; H318; C >= 10 

% 

 

 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 
01-2119490061-47 

 

>=   1- <   3 %  Aquatic Acute 1,  H400 

Aquatic Chronic 2,  H411 

Acute Tox. 4, Oral,  H302 

Skin Irrit. 2,  H315 

Eye Dam. 1,  H318 

 

M acute = 1 

 

 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 

2682-20-4 
220-239-6 

01-2120764690-50 

 

>=   0,0025- <   

0,025 %  

Acute Tox. 2, Einatmung,  

H330 

Skin Sens. 1A,  H317 

Aquatic Chronic 1,  H410 

Skin Corr. 1B,  H314 

Aquatic Acute 1,  H400 

Eye Dam. 1,  H318 

Acute Tox. 3, Dermal,  

H311 

Acute Tox. 3, Oral,  H301 

 

Skin Sens. 1A; H317; C >= 

0,0015 % 

===== 

M acute = 10 
M chronic = 1 

 

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 

2634-33-5 

220-120-9 
01-2120761540-60 

 

>=   0,0025- <   

0,025 %  

Aquatic Acute 1,  H400 

Aquatic Chronic 2,  H411 

Acute Tox. 4, Oral,  H302 

Skin Irrit. 2,  H315 

Skin Sens. 1,  H317 

Eye Dam. 1,  H318 

Acute Tox. 2, Einatmung,  

H330 

 

Skin Sens. 1; H317; C >= 

0,05 % 

===== 

M acute = 1 

 

 

 

Wenn keine ATE-Werte angegeben sind, beziehen Sie sich bitte auf die LD/LC50-Werte in Abschnitt 11. 

Vollständiger Wortlaut der H-Sätze, die als Kürzel aufgeführt werden, siehe Kapitel 16 "Sonstige Angaben". 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 

Allgemeine Hinweise:  

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

 
 

Einatmen: 

Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen. 

 
 

Hautkontakt: 

Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. 

 
 

Augenkontakt: 

Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen. 

 
 

Verschlucken: 

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Person bei Bewusstsein ist). 
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Nach Einatmen: Reizung der Atemwege, Husten. Bei Einatmen großer Mengen Stimmritzenkrampf mit Atemnot.   
Nach Hautkontakt: Vorübergehende Reizung der Haut (Rötung, Schwellung, Brennen).   
Nach Augenkontakt: Mäßige bis starke Reizung der Augen (Rötung Schwellung, Brennen, Tränen)   
Nach Verschlucken: Verschlucken kann Reizungen im Mund, Hals und Verdauungstrakt, Durchfall und Erbrechen 

hervorrufen. Erbrochenes kann in die Lunge gelangen und Schäden verursachen (Aspiration).   
 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Nach Einatmen: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Hautkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Augenkontakt: Kein spezieller Hinweis.  

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Einmalige Verabreichung einer kohlensäurefreien Flüssigkeit (Wasser, Tee).  

Nach Verschlucken: Bei Aufnahme größerer oder unbekannter Mengen Gabe eines Entschäumers (Dimeticon oder 

Simeticon).  

 
 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 

Wassersprühstrahl (wenn möglich Vollstrahl vermeiden). Löschmaßnahmen der Umgebung anpassen. Entstehungsbrände 

können mit handelsüblichen Feuerlöschern/Löschmitteln bekämpft werden. Das Produkt selbst brennt nicht. 

 
 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 

keine 

 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Es können gefährliche Verbrennungsprodukte durch Pyrolyse und/oder Kohlenmonoxid entstehen. 

 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Persönliche Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 

 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Bei Austritt größerer Mengen Feuerwehr benachrichtigen.  

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  

Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.  

 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  

 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.  

 
 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

Hinweise in Abschnitt 8 beachten  
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 
 

Hygienemaßnahmen:  

Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzung 

mit viel Wasser abwaschen, Hautpflege. 

  

Schutzausrüstung nur bei gewerblicher Handhabung oder großen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich.  
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

trocken, zwischen +5 und +40°C lagern  

Nationale Vorschriften beachten.  

 
 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen  

Manuelle Geschirrspülmittel 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

 

Nur relevant bei professioneller/industrieller Verwendung 

 

 

8.1. Zu überwachende Parameter  

Gültig für  

Deutschland 

 

Enthält keine Komponenten mit Arbeitsplatzgrenzwerten.  

  
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
 

Atemschutz:  

Nicht erforderlich. 

 
 

Handschutz:  

Für den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe der Chemikalienschutzkategorie III aus Spezial-Nitril 

(Materialstärke >0,1 mm, Durchdringungszeit > 480 min Klasse 6) nach EN 374 empfohlen. Für den längeren und 

wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer sein 

können, als die nach EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische 

Eignung (z.B. mechanische und thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei ersten 

Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Einmal-Chemikalienschutzhandschuhe 

regelmäßig zu wechseln und einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit 

einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen. 

 
 

Augenschutz:  

Dicht schließende Schutzbrille tragen. 

 
 

Körperschutz:  

Chemikalienschutzkleidung. Hinweise des Herstellers beachten. 

 
 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen  Flüssigkeit 

klar 

blau 

 

 

 

 

Geruch  citrus  

Aggregatzustand  flüssig  

Schmelzpunkt   -23 °C (-9.4 °F) 

Siedebeginn  98 °C (208.4 °F)   

Entzündbarkeit  Produkt nicht feuergefaehrlich (Flammpunkt über 60°C)  

Explosionsgrenzen   Nicht anwendbar, Das Produkt ist nicht brennbar.  

Flammpunkt  > 100 °C (> 212 °F) Das Produkt unterhält in keiner Weise die 

Verbrennung. 

Selbstentzündungstemperatur  > 300 °C (> 572 °F)   

Zersetzungstemperatur   145 °C (293 °F);   

pH-Wert 

(20 °C (68 °F); Konz.: 100 % Produkt; Lsm.: 

kein) 

 7,0 - 8,2 pH-Wert/wässrg. Lsg, Dispers./pH-Meter::97001401 
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Viskosität (kinematisch) 

(20 °C (68 °F); ) 

 1.456 - 2.404 mm2/s   

 Viskosität, dynamisch 

(Brookfield; Gerät: LVDV II+; 20 °C (68 °F); 

Rot.freq.: 12 min-1; Spindel Nr.: 31; Konz.: 100 % 

Produkt; Lsm.: kein) 

 1.500 - 2.500 mPa.s Viskosität/Brookfield::97001501 

Löslichkeit qualitativ  Löslich in Wasser  

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser  Nicht anwendbar, das Produkt ist eine ionische Mischung 

Dampfdruck 

(20 °C (68 °F)) 

 43 mbar  

Dampfdruck 

(50 °C (122 °F)) 

 180 mbar  

Dichte 

(20,0 °C (68 °F)) 

 1,030 - 1,040 g/cm3 Dichte/Fluide/Schwingungsverfahren: 

97003901 

Relative Dampfdichte:  1,04  

  

Partikeleigenschaften    Nicht anwendbar, Produkt ist eine Flüssigkeit 

 

9.2. Sonstige Angaben 

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu 

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität  

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe Abschnitt Reaktivität 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.5. Unverträgliche Materialien  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute orale Toxizität: 

 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

LD50  2.870 mg/kg Ratte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

LD50  1.064 mg/kg Ratte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 

2682-20-4 

LD50  120 mg/kg Ratte EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

LD50  490 mg/kg Ratte equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 

 

 

Akute dermale Toxizität: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 
Natriumsalz 

68891-38-3 

LD50 > 2.000 

mg/kg 

Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

LD50 > 2.000 
mg/kg 

Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on 

2682-20-4 

LD50 242 mg/kg Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 
2634-33-5 

LD50 > 2.000 

mg/kg 

Ratte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

 



 

SDB-Nr.: 1560   

V004.22 

 

Pril Original 
 

 

Seite 8 von 

19 

   
 

 

 

Akute inhalative Toxizität: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert 

 

Testatmosph 

re 

Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on 

2682-20-4 

LC50 0,11 mg/l Staub/Nebel 4 h Ratte OECD Guideline 403 
(Acute Inhalation Toxicity) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

LC50 0,4 mg/l Staub/Nebel 4 h Ratte OECD Guideline 403 
(Acute Inhalation Toxicity) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen 

eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

reizend 4 h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / 
Corrosion) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

reizend 24 h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / 

Corrosion) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 

2682-20-4 

ätzend 4 h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / 

Corrosion) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

mäßig 
reizend 

4 h Kaninchen EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation) 

 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung: 

 

Basierend auf einem OECD 437 und einem OECD 438 Test mit einer vergleichbaren Formulierung, ist das Produkt als 

augenreizend der Kategorie 2 einzustufen. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Exposi

tionsdaue

r 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

Gefahr 

ernster 

Augenschäden 

24 h Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

Category 1 

(irreversible 
effects on the 

eye) 

 
Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

ätzend 3 h Kaninchen EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation) 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Testtyp Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

nicht 
sensibilisierend 

Meerschweinchen 
Maximierungstest 

Meerschwe
inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 
Sensitisation) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

nicht 

sensibilisierend 

Buehler test Meerschwe

inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 

2682-20-4 

sensibilisiere

nd 

Buehler test Meerschwe

inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

sensibilisiere
nd 

Meerschweinchen 
Maximierungstest 

Meerschwe
inchen 

OECD Guideline 406 (Skin 
Sensitisation) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

sensibilisiere
nd 

locales Maus-
Lymphnode Muster 

Maus OECD Guideline 429 (Skin 
Sensitisation: Local Lymph Node Assay) 
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Keimzell-Mutagenität: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Studientyp / 

Verabreichungsro

ute 

Metabolische 

Aktivierung/ 

Expositionszeit 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

negativ bacterial reverse 
mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste

r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne  equivalent or similar to 

OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste
r 

mit und ohne  EU Method B.17 

(Mutagenicity 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 
2682-20-4 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 

2682-20-4 

negativ in vitro 

Säugetierchromoso

nen Anomalien-
Test 

mit und ohne  OECD Guideline 473 (In 

vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 
2682-20-4 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste
r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

negativ Säugetierzell-

Genmutationsmuste

r 

mit und ohne  OECD Guideline 476 (In 

vitro Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on 

2634-33-5 

positive 
without 

metabolic 
activation 

in vitro 
Säugetierchromoso

nen Anomalien-
Test 

mit und ohne  OECD Guideline 473 (In 
vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test) 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

negativ oral über eine 

Sonde 

 
Maus OECD Guideline 475 

(Mammalian Bone Marrow 

Chromosome Aberration Test) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

negativ oral: nicht 

spezifiziert 

 
Maus equivalent or similar to 

OECD Guideline 478 (Genetic 

Toxicology: Rodent Dominant 

Lethal Test) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 
2682-20-4 

negativ oral über eine 

Sonde 

 
Maus OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 
2682-20-4 

negativ oral über eine 

Sonde 

 
Ratte OECD Guideline 486 

(Unscheduled DNA Synthesis 
(UDS) Test with Mammalian 

Liver Cells in vivo) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 
2634-33-5 

negativ oral über eine 

Sonde 

 
Maus OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 
2634-33-5 

negativ oral: nicht 

spezifiziert 

 
Ratte OECD Guideline 486 

(Unscheduled DNA Synthesis 
(UDS) Test with Mammalian 

Liver Cells in vivo) 
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Karzinogenität 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Aufnahme

weg 

Expositi

onsdauer / 

Häufigkeit 

der 

Behandlung 

Spezies Geschlec

ht 

Methode 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

nicht 

krebserzeugend 

oral, im 

Futter 

2 y 

daily 

Ratte männlich 

/ weiblich 

equivalent or 

similar OECD 
Guideline 451 

(Carcinogenicity 

Studies) 
 

 

 

Reproduktionstoxizität: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis / Wert Testtyp Aufnah

meweg 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

NOAEL P 300 mg/kg 

 

NOAEL F1 300 mg/kg 
 

2-

Generatione

n-Studie 

oral: 

Trinkwasser 

Ratte OECD Guideline 416 

(Two-Generation 

Reproduction Toxicity 
Study) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

NOAEL P 40 mg/kg 

 
NOAEL F1 100 mg/kg 

 

screening oral über 

eine Sonde 

Ratte OECD Guideline 422 

(Combined Repeated Dose 
Toxicity Study with the 

Reproduction / 

Developmental Toxicity 
Screening Test) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 

2682-20-4 

NOAEL P 200 ppm 

 

NOAEL F1 200 ppm 
 

NOAEL F2 200 ppm 

 

2-

Generatione

n-Studie 

oral: 

Trinkwasser 

Ratte OECD Guideline 416 

(Two-Generation 

Reproduction Toxicity 
Study) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

NOAEL P 112 mg/kg 

 

NOAEL F1 56,6 mg/kg 
 

NOAEL F2 56,6 mg/kg 

 

2-

Generatione

n-Studie 

oral, im 

Futter 

Ratte EPA OPPTS 870.3800 

(Reproduction and Fertility 

Effects) 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 

 

Keine Daten vorhanden. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 

 

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 
Gefährliche 

Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis / Wert Aufnah

meweg 

Expositionsdaue

r / Frequenz der 

Anwendungen 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

NOAEL 225 mg/kg 
 

oral über 
eine Sonde 

90 days 
once daily, 5 

times a week 

Ratte OECD Guideline 408 
(Repeated Dose 90-Day 

Oral Toxicity in Rodents) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

NOAEL 88 mg/kg 

 

oral, im 

Futter 

90 d 

daily 

Ratte equivalent or similar 

to OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day 
Oral Toxicity in Rodents) 

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on 
2682-20-4 

NOAEL 60 mg/kg 

 

oral über 

eine Sonde 

90 d 

daily 

Ratte OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day 
Oral Toxicity in Rodents) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

NOAEL 150 mg/kg 

 

oral über 

eine Sonde 

28 days 

daily 

Ratte OECD Guideline 407 

(Repeated Dose 28-Day 

Oral Toxicity in Rodents) 

1,2-Benzisothiazol-

3(2H)-on 

2634-33-5 

NOAEL 69 mg/kg 

 

oral, im 

Futter 

90 days 

daily 

Ratte EPA OPP 82-1 (90-

Day Oral Toxicity) 

 

 

Aspirationsgefahr: 

 

Keine Daten vorhanden. 

 
 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Keine Daten vorhanden 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

 

12.1. Toxizität 

 

Toxizität (Fisch): 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

LC50 7,1 mg/l 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 
(Fish, Acute Toxicity Test) 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

NOEC 0,14 mg/l 28 d Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 204 
(Fish, Prolonged Toxicity 

Test: 14-day Study) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

LC50 2,67 mg/l 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

NOEC 0,42 mg/l 302 d Pimephales promelas EPA OPPTS 850.1500 
(Fish Life Cycle Toxicity) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 

LC50 4,77 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 
(Fish, Acute Toxicity Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

LC50 2,15 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

NOEC 0,21 mg/l 30 d Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 215 

(Fish, Juvenile Growth 
Test) 

 

Toxizität (wirbellose Wassertiere): 

 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 
Natriumsalz 

68891-38-3 

EC50 7,2 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

EC50 10,4 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 

Immobilisation Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on 
2682-20-4 

EC50 0,93 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

EC50 2,9 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 

(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

 

Chronische Toxizität (wirbellose Wassertiere): 

 

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 
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Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

NOEC 0,72 mg/l 21 d Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Chronic 

Immobilisation Test) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

NOEC 0,7 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 
magna, Reproduction Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 

NOEC 0,04 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 
magna, Reproduction Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

NOEC 1,2 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 

magna, Reproduction Test) 

 

 

Toxizität (Algea): 
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Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

EC50 27 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 
(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

NOEC 0,93 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

EC50 0,266 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

NOEC 0,067 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 

NOEC 0,03 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 
(new name: Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

OECD Guideline 201 
(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 

EC50 0,22 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum 
(new name: Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

OECD Guideline 201 
(Alga, Growth Inhibition 

Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

EC50 0,1087 mg/l 24 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

EC10 0,0264 mg/l 24 h Pseudokirchneriella 

subcapitata 

OECD Guideline 201 

(Alga, Growth Inhibition 
Test) 

 

Toxizität (Mikroorganismen): 

 

Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften 

Inhaltsstoffen eingestuft. 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Wertt

yp 

Wert Expositions

dauer 

Spezies Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

EC0 360 mg/l 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27 
(Bacterial oxygen 

consumption test) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

EC10 24 mg/l 18 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8 
(Pseudomonas 

Zellvermehrungshemm-

Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on 

2682-20-4 

EC50 41 mg/l 3 h activated sludge OECD Guideline 209 

(Activated Sludge, 

Respiration Inhibition Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 

2634-33-5 

EC50 23 mg/l 3 h activated sludge of a 

predominantly domestic sewage 

OECD Guideline 209 

(Activated Sludge, 

Respiration Inhibition Test) 

 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
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Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Testtyp Abbaubar

keit 

Expositi

onsdauer 

Methode 

Fettalkohol, C12-14, 

ethoxyliert, Sulfate, 
Natriumsalz 

68891-38-3 

leicht biologisch 

abbaubar 

aerob 77 - 79 % 28 d EU Method C.4-E 

(Determination of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle 

Test) 

Amine, C12-14-
alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

natürlich biologisch 
abbaubar 

aerob > 80 % 28 d OECD Guideline 302 B 
(Inherent biodegradability: Zahn-

Wellens/EMPA Test) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 
308062-28-4 

leicht biologisch 

abbaubar 

aerob 90 % 28 d OECD Guideline 301 B 

(Ready Biodegradability: CO2 
Evolution Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on 
2682-20-4 

natürlich biologisch 

abbaubar 

aerob 97 % 48 h OECD Guideline 302 B 

(Inherent biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-

on 
2682-20-4 

leicht biologisch 

abbaubar 

aerob > 70 % 28 d OECD Guideline 309 (Aerobic 

Mineralisation in Surface 
WaterSimulation Biodegradation 

Test) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

Nicht leicht biologisch 

abbaubar. 

aerob 42,1 % 28 d OECD Guideline 301 B 

(Ready Biodegradability: CO2 
Evolution Test) 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 

Keine Bioakkumulation.  

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Biokonzentr

ationsfaktor 

(BCF) 

Exposition

sdauer 

Temperatur Spezies Methode 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on 
2634-33-5 

6,62 56 d 
 

nicht 

spezifiziert 

weitere Richtlinien: 
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12.4. Mobilität im Boden 

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

LogPow Temperat

ur 

Methode 

Fettalkohol, C12-14, 
ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 

68891-38-3 

0,3 23 °C OECD Guideline 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water), Slow-
Stirring Method) 

Amine, C12-14-

alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

0,93 
 

EU Method A.8 (Partition Coefficient) 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on 

2682-20-4 

-0,5 
 

OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake 
Flask Method) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5 

0,7 20 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Daten der eingestuften Stoffe, die in dem Gemisch enthalten sind. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

PBT / vPvB 

Fettalkohol, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, 

Natriumsalz 
68891-38-3 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 

und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

Amine, C12-14-alkyldimethyl, N-oxide 

308062-28-4 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 

und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 
2682-20-4 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 
und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 

2634-33-5 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent 

und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften  

 

Keine Daten vorhanden 

 

12.7. Andere schädliche Wirkungen  

Uns sind weitere Schadwirkungen des Produkts auf die Umwelt nicht bekannt.  

 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
 

Entsorgung des Produktes: 

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. 
 

Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.5. Umweltgefahren 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

 Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR 

 

 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 

 Nicht anwendbar 

 

 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

 

 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

 

 

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland): 

 
 

 

WGK:  WGK 1: schwach wassergefährdend   (Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ) 

 

Lagerklasse gemäß TRGS 510:  10  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Inhaltsstoffangabe gemäß Detergenzienverordnung 648/2004/EG  

 

5 - 15 %   anionische Tenside 

< 5 %   nichtionische Tenside 

   amphotere Tenside 

Weitere Inhaltsstoffe   Duftstoffe 

   Limonene 

   Konservierungsmittel 

   Methylisothiazolinone 

   Benzisothiazolinone 

   Enzyme 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

  

 

 
ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften) 

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert 

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt 

EU EXPLD 2 Stoff ist im Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt 

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC – substance of very high concern) der 

Reach Kanditaten-Liste 

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfüllt 

PBT/vPvB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten 

und sehr bioakkumulativen Kriterien erfüllt 

vPvB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfüllt 

 

Weitere Informationen:  

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im 

Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die 

Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  

 
 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält Änderungen gegenüber der Vorversion in Kapitel:  3, 12, 15 
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